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Editorial

Ist die beruf liche Freiheit gescheitert?
Diese Frage habe ich mir in den letz
ten Wochen sehr oft gestellt. Für die
meisten Kolleginnen und Kollegen hat
das Krankenkassenneuordnungsgesetz
schon vor mehr als 6 Monaten begon
nen, als sie versuchten, sich in den
vielfältigen Schulungen auf diese ge
setzliche Neuregelung einzustellen.
Ohne den Eindruck der Selbstgefällig
keit erwecken zu wollen: Die berufs
politischen Vertreter der Thüringer
Zahnärzte hatten ihre Hausaufgaben
sehr gründlich vorbereitet und erfüllt.
Neben den witterungsbedingt doch
recht abenteuerlichen Fahrten in die
Kreisstellen wurde die umfassendste
PRArbeit seit Bestehen der zahnärzt
lichen Körperschaften in Thüringen
durchgeführt. Wir haben durch diese
Aktionen aber auch wieder sehr viel
gelernt und sind bestrebt, diese Bin
dung zu den Kreisstellen auszubauen.
Besonders hervorzuheben sind aber
die Öffentlichkeitsarbeit und das be
rufspolitische Engagement der Kolle
ginnen und Kollegen vor Ort. 

Für uns Zahnärzte war es eigentlich
eindeutig, daß das 2. NOG ein Gesetz
ohne Wenn und Aber ist: ein Gesetz
der freieren Therapie und der besseren
Vertrauensbindung zu unseren Patien
ten. 

Den Krankenkassen aber gefällt diese
Vertrauensbildung nicht. Im Gegen
teil: Nach einem alten Rezept ka
schiert man die politische Impotenz
durch willkürliche Angstverbreitung
und Verleumdung, um besser herr
schen zu können - das diktatorische
Überwachungssystem der DDR läßt
grüßen. Den verantwortlichen Kran
kenkassenfunktionären muß man vor
werfen, daß sie ihre Hausaufgaben
nicht erfüllt hatten und auch bewußt
nicht wollten, um dieses Chaos zum
eigenen Nutzen zu inszenieren; ver
steht sich - bei diesen Traumgehäl
tern. Wenn es für so schlampige Ar
beit soviel Geld gibt, kann es natürlich
für die Honorierung von Qualität in
der Zahnarztpraxis nicht reichen. Alle
Jahre wieder, wenn im Bereich der ge
setzlichen Krankenkassen Honorar
verhandlungen anstehen, wird dieses
Szenario wiederholt. Ich schrieb ein
mal in einem Editorial, daß Kranken
kassen sich wie Sekten und Parteien
gebärden. Die vergangenen Monate
zeigen ganz deutlich, daß die Zahn
ärzteschaft in Deutschland für eine
miese Wahlkampfpropaganda als Sün
denbock mißbraucht werden soll.
Siehe z. B. Thüringen: DGBChef -
Herr Spieth, SPDWahlkampfkandi
dat (nach eigenen Worten) -  Herr
Spieth. Benötigen wir eine Erklärung?

Natürlich stimmten die übrigen Kas
sen mit ein in dieses Sirenengeheul,
und alle diffamierten gemeinsam unse
ren Berufsstand mit den albernsten
Drohungen. Davon war das Protegie
ren des Zahnarzttourismus wohl die
übelste. Zahnersatz soll billig sein -
um jeden Preis, sogar um den Preis
der Gesundheit der gesetzlich Versi
cherten, die per Gesetz dazu ver
pf lichtet werden, im Bereich der
Krankenkassen hohe Gehälter zu er
möglichen. Denn, von den wenigsten
wurde es bemerkt, liefen zeitgleich
Forderungen der Angestellten nach
höheren Gehältern nach Angleichung
Westniveau, und nicht etwa mit 17 %

OstAbschlag. Der Gesetzgeber fand,
so schien es wenigstens, die Vorschlä
ge der Zahnärzteschaft zum 2. NOG
konstruktiv und stimmte diesen zu. Ei
ne alte politische Weisheit sagt „Ver
träge sind dazu da, daß sie nicht einge
halten werden“. Es hat den Anschein,
daß sowohl die derzeitige mit Seehofer
als auch eine eventuelle SPDRegie
rung unter Schröder (Besetzung einer
großen Rolle mit einem kleinen Ko
mödianten) diese alte Weisheit wieder
einmal realisieren will. Politik wird in
unserer Republik, so scheint es, auf al
len Ebenen schon lange nicht mehr
von Politikern mit Vertrauensbonus -
also auch nicht mehr vom Wähler -
gemacht, sondern von den Medien. 
Allerdings hatte diese Art der Verunsi
cherung der Patienten ihre Wirkung.
Die Lesertelefonaktionen (Herr Pöhl
mann berichtete im Heft 3/98) brach
ten dies sehr stark zum Ausdruck. Al
len Anrufern muß allerdings beschei
nigt werden, daß die Fragen sehr sach
lich waren und nicht provokant.
Die Wartezimmer waren ziemlich leer,
und neuer Zahnersatz wurde kaum
gefordert. Ich habe auch erst einmal
meine Statistiken der letzten Jahre an
geschaut und (1997 ausgeschlossen)
stellte erleichtert fest, daß die Vorjahre
ähnlich liefen, besonders aber 1993.
Lediglich 1997 war der Prothetik
boom am Jahresanfang wegen der Än
derungen ab 01.07.
Viele unserer Patienten erscheinen
jetzt erholt vom Resturlaub des Vor
jahres, und die Terminspirale dreht
sich wieder schneller. Allerdings fra
gen die Patienten jetzt auch differen
zierter nach den Therapiemöglichkei
ten, und dies ist gut so. Wir wollten
doch den mündigen Patienten, der uns
mehr vertraut als Sachbearbeitern bei
der Krankenkasse, die in seinem Bei
sein beim Zahnarzt anruft und diffa
mierend fragt: „Warum berechnen Sie
denn für die Metallkeramikkrone bei
21 einen Heil und Kostenplan und
nehmen den 2,3fachen Steigerungs

2. NOG - Grund zur Panik?
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satz?“ Für dieses Vertrauen müssen
wir allerdings viel mehr erklären, und
gut beraten ist die Kollegin bzw. der
Kollege, die/der sich rechtzeitig mit
Aufklärungsmaterial und GOZKom
mentaren bewaffnet hat.
Wir brauchen keine Panik zu haben,
denn letztendlich bestimmen der Pati
ent und unsere Arbeit über das Wohl
unserer Praxen. Ebenso wie die Zahn
heilkunde sich fachlich und rechtlich
in der ZahnarztPatientenBeziehung
ändert, ist der strukturelle Umbau
sowohl der gesetzlichen als auch der
privaten Krankenkassen mehr als not
wendig. Dies ist dort auch bekannt
und bedeutet einen Einbruch in die
liebgewordene Selbstbedienungsmen
talität der Spitzenverdiener in den
ziemlich verkrusteten Manageretagen.

Aus der jüngsten Geschichte wissen
wir, daß die politische Führung der
DDR in sich erstarrt war. Wo ist sie
heute? Eine Analogie zum Thema
Krankenkassen bleibt dem Leser frei
gestellt.
Wie ist es nun mit dem Zahnarzttou
rismus? Ich kenne Patienten, die aus
Ungarn zur Zahnbehandlung nach
Deutschland kommen! Derzeit wird
eine Gesetzesänderung diskutiert, die
ausländischen Patienten die hochqua
lifizierte medizinische Behandlung in
Deutschland ermöglichen sollen. Viel
leicht wurde der Medizintourismus
seitens der AOK falsch interpretiert? 
Die Zukunft ist immer klüger als die
Vergangenheit. Lassen Sie uns also an
der Zukunft arbeiten, damit wir uns
nicht eines Rückfalls in die Vergange

heit mit Patientenbevormundung schä
men müssen. Sicher ist aber, daß wir
als Berufsstand mit der Politik zwar
rechnen, uns aber niemals auf sie ver
lassen sollten. Wir müssen selber mehr
glaubwürdige Politik machen.
Discite, moniti! (Lernt, Ihr seid ge
warnt!) 

G. Wolf

Fortbildungsprogramm
Für folgende Kurse aus dem Fortbildungsprogramm „Frühjahrssemester 1998" der Landeszahnärztekammer Thüringen wer
den noch Anmeldungen entgegengenommen. Ansprechpartner Frau Held/Frau Westphal, Tel.: 0361/7432-107/108, Fax:
0361/7432-150

Datum  Ort  Thema  Wissenschaftl.  Seite  Teilnehmergebühr
 KursNr.    Leitung      

23.5.98  Erfurt  Stress und Stressbewältigung  Schneller,  72  DM 200,-
Sa  98/038   Hannover

6.6.98  Erfurt  Einführung in die instrumentelle  Lenz,  74  DM 250,-
Sa  98/23/a  Funktionsdiagnostik  Erfurt/Jena

   
   Kurs 1: Grundlagen und 
   klinische Diagnostik
   

10.6.98  Erfurt  Einführung in das Recht/Grundlagen  Kohlschmidt,  75  DM 130,-
Mi  98/040  Was Sie schon immer über das  Erfurt/Hannover

   Recht wissen wollten! 



146 tzb 4/98

Nachgefragt

„Eine große Befreiung
von der Bevormundung
durch die Krankenkas
sen“
Dr. Jürgen Junge sieht mit dem 2. NOG
einen Aufgabenzuwachs für die Kam
mer
Herr Dr. Junge, mit der Einführung
der GOZ als Abrechnungsbasis für
Zahnersatz wird die Landeszahn
ärztekammer künftig mehr in die
Sozialpolitik eingebunden werden.
Wie sieht die Kammer ihre neue Rol
le nach dem Inkrafttreten des 2.
NOG? Wird sie für eventuelle Kon
flikte gewappnet sein?

Es ist richtig, daß die Zahnärzte mit
den neuen Richtlinien stärker in sozi
alpolitische Fragen einbezogen wer
den. Allerdings wird die Sozialpolitik
per Gesetz geregelt, und wir als Kam
mer müssen den Kolleginnen und Kol
legen bei der Umsetzung der Gesetze

in der Praxis behilf lich sein. Das Prin
zip der Kostenerstattung basiert auf
der Beziehung zwischen Zahnarzt und
Patient. Insofern werden die einzelnen
Zahnärzte sehr stark, die Kammern
insgesamt aber nur am Rande mehr
mit sozialpolitischen Themen zu tun
haben als bisher. Bedauerlich ist, daß
es in der Interpretation des Gesetzes
unterschiedliche Auffassungen zwi
schen dem Bundesgesundheitsministe
rium und der KZBV gibt. Hier sehe
ich in der Tat eine Möglichkeit für
Konf likte, dagegen können aber nicht
die einzelnen Kammern gewappnet
sein. Diese Konf likte müssen auf Bun
desebene gelöst werden.
Stichwort „Umlernen auf GOZ“:
Welche Erfahrungen hat man in
der Kammer gemacht? Wo besteht
aus Ihrer Sicht noch Handlungsbe
darf in den Praxen und in den Kör
perschaften?

Die Kollegen haben sich auf unsere
angebotenen Fortbildungskurse regel
recht „gestürzt“. Man muß bedenken,
daß bisher ungefähr 98 Prozent aller
Patienten gesetzlich versichert waren.
Routine im Umgang mit der GOZ
konnte es bei unseren Zahnärzten also
noch nicht geben. Wir stehen als
Kammer mit den Referaten für GOZ
und Patientenberatung für diese Fra
gen jederzeit zur Verfügung. Eine
wichtige Aufgabe für die Zukunft wird
sein, Klarheit in die Laborpositionen
zu bekommen. Die zahntechnischen
Labore müssen sich künftig am Markt
orientieren. Notwendig sind mehr
Transparenz und einheitliche Bezeich
nungen.
Verschlankung der Verwaltung und
der Vorstände - ist das auch für die
Landeszahnärztekammer ein The
ma?

Mit dem NOG sind viele weitere Auf
gaben auf die Landeszahnärztekam
mer hinzugekommen. An eine Verklei
nerung des Vorstands ist deshalb in
Zukunft nicht zu denken. Und auch in

der Verwaltung ist eine Verschlankung
so schnell nicht möglich, in jeder Ab
teilung ist die Arbeit größer geworden.
Aber als Zukunftsvision sollten wir
das Vermächtnis von Dr. Gutmann,
dem langjährigen Bundesvorsitzenden
des Freien Verbandes, eine einheitli
che zahnärztliche Selbstverwaltung
anzustreben, nicht aus den Augen ver
lieren.
Welche Konsequenz aus dem NOG
ist für Sie als Zahnarzt, welche als
Standespolitiker die herausragen
de?

Als Zahnarzt empfinde ich das 2.
NOG als einen großen Befreiungs
schlag von den Zwängen und den
einengenden Behandlungsrichtlinien
„wirtschaftlich, notwendig und ausrei
chend“ der Gesetzlichen Krankenkas
sen. Wenn man sich nicht an diese
Richtlinien hielt, gab es überhaupt kei
ne Zuzahlung durch die GKV. Als
Standespolitiker empfinde ich das 2.
NOG als Befreiung von der Bevor
mundung durch die Krankenkassen.
Die Freiheit in der Berufs ausübung
ist ohne Zweifel größer geworden.
Gibt es eine Therapie, die Sie schon
immer gerne gewählt hätten und
die Sie jetzt, nach Einführung der
GOZ im Bereich des Zahnersatzes,
umsetzen können?

Diese Neuregelung im Gesetz ebnet
der modernen Zahnheilkunde den
Weg in viele Bereiche, die ihr bisher
versagt waren. Den Ansprüchen und
Wünschen der Patienten kann man
jetzt viel eher gerecht werden, sowohl
im Hinblick auf Komfort als auch in
Bezug auf ästhetische Belange. Die
Entwicklung der modernen Prothetik
hat in den letzten Jahren wichtige Im
pulse erfahren, deren Umsetzung jetzt
um vieles leichter wird.
Sie sind einer der wenigen unter
uns, die als niedergelassener Zahn
arzt mehrere „SozialPhilosophien“
erleben konnten bzw. mußten: In
der DDR waren Sie niedergelasse

100 Tage 2. NOG - Eine erste Bilanz
Seit Januar ist das neue Gesetz in Kraft - was hat sich geändert, wie gehen
Thüringens Zahnärzte damit um?

Das tzb sprach zu diesem
Thema mit dem Präsiden
ten der Landeszahnärzte
kammer Thüringen, Dr.
Jürgen Junge, und dem Vor
standsvorsitzenden der
Kassenzahnärztlichen Ver
einigung, Dipl.Stom. Peter
Luthardt 
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Nachgefragt

ner Zahnarzt, haben aber auch die
Situation kennengelernt, in der sich
angestellte Kollegen befanden. Nach
der Wende haben Sie neue Erfah
rungen als Kassenzahnarzt gesam
melt, jetzt kommt das 2. NOG hinzu.
Wie ordnen Sie die gegenwärtigen
Probleme ein? Sind sie, auch im
Rückblick auf vergangene Neurege
lungen, vergleichsweise gering oder
schwer?

Ich habe zu Beginn der fünfziger Jahre
an der Freien Universität Berlin stu
diert und promoviert und 1957 die
Praxis meines Vaters übernommen.
Schon dies war eine große Umstellung
und mit vielen Schwierigkeiten ver
bunden - etwa, wenn ich an die Pro
bleme der Materialversorgung denke.
Wir mußten mit den einfachsten tech
nischen Möglichkeiten auskommen,
doch das KnowHow war vorhanden.
Deshalb ist es uns nach der Wende,
die ich als große Befreiung empfunden
habe, auch nicht schwergefallen, in
Thüringen schon bald Zahnheilkunde
auf höchstem Niveau anzubieten.
Verglichen mit den Umsetzungspro
blemen des 2. NOG erscheinen mir
die Probleme in früheren Zeiten doch
viel schwerwiegender.
Früher war die Meinung weit ver
breitet: Ich bin Arzt, also laßt mich
mit Politik in Ruhe ...

Das gilt heute nicht mehr. Jeder sollte
sich, gerade als junger Mensch, den
Erfordernissen der Zeit stellen. Als
Zahnarzt kann man sich politisch
nicht völlig abkapseln. Der Umgang
mit den Menschen in der täglichen
Praxis verlangt das ganz einfach.
Allenthalben hört man, die „gol
denen Zeiten“ seien für die Zahn
ärzte vorbei. Sind Sie der gleichen
Meinung?

„Goldene Zeiten“ im allgemeinen hat
es nie gegeben. Es gab immer Zahn
ärzte, die aus Liebe zu Ihrem Beruf ihr
Bestes gegeben haben, die ihre Patien
ten bestens betreuten und die deshalb
auch über ein angemessenes Einkom
men verfügten. Und es gab auch im
mer Kollegen, die am Rande des Exi
stenzminimums gearbeitet haben.

Wie sieht der Zahnarzt der Zukunft
aus?

Trotz der Hinwendung zu Interessen
schwerpunkten ist die Qualif ikation
auf allen Fachgebieten unbedingt not
wendig. Ich rate jedem jungen Kolle
gen, berufsbegleitend ein fundiertes
Fachwissen zu erwerben und eine soli
de Praxis aufzubauen. Das ist viel
wichtiger als schnelle materielle Erfol
ge.
Herr Präsident, wir bedanken uns
für dieses Gespräch.

Wegfall eines großen Bereiches ih
res bisherigen Aufgabengebietes.
Wie ist dieser Wechsel verlaufen?

In der Tat ist für die KZV Thüringen
die Abrechnung der kieferorthopädi
schen Leistungen entfallen. Die Ab
rechnungsabteilung Kieferorthopädie
wurde zum 30.9.1997 geschlossen.
Das alles verlief recht unspektakulär,
die notwendigen Kündigungen wurden
in Zusammenarbeit mit dem Personal
rat unter Beachtung der arbeitsrechtli
chen Vorgaben ausgesprochen.  
Seit Januar gilt die Direktabrech
nung für den Zahnersatz. Ist die
KZV von dieser Neuregelung schon
betroffen, oder werden noch vor
wiegend Behandlungen aus dem
vergangenen Jahr nach altem Recht
abgerechnet?

Natürlich ist die KZV davon betrof
fen. Die Abrechnungsabteilung Zahn
ersatz ist wesentlich größer als es die
Abrechnungsabteilung Kfo war. Nach
sorgfältiger Abwägung aller uns be
kannten Fakten mußten wir davon
ausgehen, daß bereits im März die An
zahl der abzurechnenden Altfälle
deutlich zurückgeht und danach gegen
Null tendiert. Danach hatten wir uns
entschlossen, die Abrechnungsabtei
lung Zahnersatz zum 31.3.1998 zu
schließen. Inzwischen hat sich gezeigt,
daß unsere Prognose richtig war. Wir
gehen davon aus, daß nur noch wenige
Altfälle abgerechnet werden müssen,
wofür nach der Schließung der ZE
Abteilung in unserer KZV der direkte
Abrechnungsweg zur Verfügung steht. 
Was bedeutete die Einführung der
Festzuschüsse und der Direktab
rechnung beim Zahnersatz für die
Thüringer Zahnärzteschaft?

Vor allem mehr Hinwendung zum Pa
tienten, denn die Behandlung mit
Zahnersatz vollzieht sich nun nicht
mehr nur nach den Richtlinien der
Krankenkassen. Man muß also noch
mehr über die geplante Behandlung,
aber auch über die damit verbundenen
Kosten mit dem Patienten reden. Die
Planung und vor allem die Abrech
nung der Behandlungen sind nun we
sentlich unbürokratischer als früher. 

Herr Luthardt, seit drei Monaten
ist das 2. NOG nun in Kraft. Wie se
hen Sie die bisherige Entwicklung?

Die Krankenkassen hatten versucht,
mit allen Mitteln die Neuregelungen
des 2. NOG in Mißkredit zu bringen.
Erinnert sei nur an die negativen Me
dienmeldungen vom Anfang des Jah
res. Inzwischen hat sich die Situation
beruhigt. Allgemein setzt sich offenbar
die Erkenntnis durch, daß die Neure
gelungen sinnvoll sind und in der Pra
xis gut funktionieren.  
Das Prinzip der Kostenerstattung
bei der Kieferorthopädie wurde be
reits zum 1. Juli 1997 eingeführt.
Für die KZV bedeutete dies den

„Schwierigkeiten mit
neuen Abrechnungsmo
dalitäten nehmen ab“
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Nachgefragt

Brachte die Umsetzung des 2. NOG
Probleme mit sich?

Das Hauptproblem war wohl die Me
dienkampagne der Krankenkassen,
mit der die Kassen das Verhältnis zwi
schen Patient und Zahnarzt massiv
stören wollten. Inzwischen haben sich
aber die Auseinandersetzungen zwi
schen Zahnärzten und Krankenkassen
auf das übliche Maß normalisiert,
wenn ich das mal so salopp sagen
darf. 
Sind Ihre Kollegen mit den neuen
Abrechnungsmodalitäten schon
vertraut, oder gibt es noch Schwie
rigkeiten?

So kompliziert sind die neuen Abrech
nungsmodalitäten nicht, die GOZ ist
eine schon lange gültige Gebührenord
nung. Allerdings mußte man sich in
letzter Zeit intensiver als früher mit ihr
befassen. Die Schwierigkeiten nehmen
inzwischen deutlich ab, was sich an
der Frequenz der Anrufe in der KZV
und wohl auch in der Kammer ablesen
läßt.  
Wie haben die Patienten auf die Än
derungen reagiert?

Wenn ich in meine Praxis schaue,
dann sehe ich, daß die Patienten die
Neuregelungen ohne Probleme akzep
tiert haben. Schwierigkeiten hat es
wohl nur dort gegeben, wo die Patien
ten durch die Krankenkassen gegen ih
re Zahnärzte aufgebracht worden sind.
Das beste Mittel gegen solche Proble
me ist eine sorgfältige Aufklärung des
Patienten, auch in der Frage der Ko
sten. 
Kurz nach Inkrafttreten des 2. NOG
haben die Krankenkassen sehr hef
tig gegen die Zahnärzte polemi
siert. Sind dadurch unüberwindba
re Gräben aufgerissen worden,
oder haben Sie die Hoffnung, daß
das Verhältnis zwischen beiden Ver
tragspartnern auch wieder sachli
cher werden wird?

Ich glaube, man muß hier ein wenig
differenzieren. Die Medienkampagne
der Krankenkassen lief bundesweit. In
Thüringen wurde sie speziell nur
durch die Ersatzkassen, und hier vor

allem durch den Leiter der Landesver
tretung der VdAK, Herrn Domrös, ge
führt. Die anderen Krankenkassen ha
ben sich in Thüringen sehr zurückge
halten. Dadurch ist auch nur das Ver
hältnis zu den Ersatzkassen belastet.
Eine Versachlichung ist inzwischen
eingetreten, nachdem wir ein Ge
spräch mit Vertretern aller Verbände
der Krankenkassen in Thüringen ge
führt haben. 
Noch einmal zurück zur KZV und
ihren Mitarbeitern: Die Schließung
der KieferorthopädieAbrechungs
abteilung brachte den Verlust von
12 Arbeitsplätzen mit sich. Zum
31.03.1998 wurde im Zuge der
Schließung der ZahnersatzAbtei
lung weiteren Mitarbeiterinnen ge
kündigt. Wird sich dieser Stellenab
bau weiter fortsetzen, oder ist die
KZV dann „gesundgeschrumpft“?

Nach der Schließung der ZEAbrech
nungsabteilung zum 31.3. ist der not
wendige Stellenabbau in der KZV
Thüringen abgeschlossen. Die Anzahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Verwaltung hat sich seit Mitte
letzten Jahres etwa halbiert. Wir kön
nen davon ausgehen, daß die Mitarbei
terzahl in unserer KZV bis zur näch
sten Reformstufe im Gesundheitswe
sen weitgehend konstant bleibt.
Der Rückgang der Beschäftigten
zahl führt auch dazu, daß in der
Verwaltung in der TheoNeubauer
Straße Büroflächen freiwerden.
Was geschieht damit?

Schon lange haben wir die Vision von
einem gemeinsamen Zahnärztehaus,
in dem  neben der KZV und dem Frei
en Verband auch die Landeszahnärz
tekammer Thüringen ihren Sitz hat. In
der gegenwärtigen Situation ist die
Chance der Realisierung dieses Planes
sehr gut. Die LZKTh ist schon inten
siv damit beschäftigt, einen möglichen
Umzug in die TheoNeubauer Straße
zu prüfen und vorzubereiten. 
Wie sehen Sie langfristig die Zu
kunft der KZV? Wird es sie in zehn
Jahren noch geben?

Das ist in der Tat eine interessante
Frage. Meine Antwort lautet: Eher

nicht. Die KZV hat aber auf alle Fälle
so lange ihre Notwendigkeit, wie die
Zahnheilkunde Teil der Sozialversi
cherung ist. Ich gehe davon aus, daß
innerhalb der nächsten zehn Jahre
weitere, wenn nicht sogar alle Lei
stungsbereiche der Zahnmedizin in
die Kostenerstattung überführt wer
den. Dann ist die KZV als Abrech
nungsstelle für Sachleistungen über
lebt. Dazu wird sicherlich auch die
Entwicklung in Europa beitragen. Ich
glaube, daß die Entwicklung zu einer
einheitlichen Berufsvertretung auch in
Deutschland gehen wird, ähnlich wie
es in der Schweiz mit der SSO oder in
den USA mit der ADA ist.
Herr Luthardt, wir danken Ihnen
für das Gespräch.

 

Zum Schluß

Was sonst noch pas
sierte ...
Stellen Sie sich folgende Situation
vor:
Sie haben eine prothetische Arbeit
mit Keramikverblendung eingeglie
dert. Ihr Patient reicht die Rechnung
bei seiner Krankenkasse ein, um sei
nen Festzuschuß zu erhalten. Nach ei
niger Zeit bittet die Krankenkasse Ih
ren Patienten telefonisch nochmals in
die Geschäftsstelle. Er wird darauf
hingewiesen, daß die Laborkosten
doch viel zu hoch seien. Eine Liste
wird ihm übergeben, worauf er Labor
adressen findet, die viel preiswerter
arbeiten als Ihr Labor. Der Patient
kommt mit der Empfehlung von der
Kasse zu Ihnen, Sie möchten bitte die
Laborrechnung ändern.
Unvorstellbar, sagen Sie? Weit ge
fehlt, dies geschah dieser Tage  bei
der DAK in Gotha. Da eröffnen sich
doch Möglichkeiten. Wie lange wird
es noch dauern, bis die Patienten
nicht mehr gleich mit ihren Problemen
zum Zahnarzt gehen, sondern erst
einmal zur Krankenkasse? Die hat
dann eine Zahnarztliste, bei denen
die Arbeiten ganz besonders BILLIG
sind. Und ein Urlaub auf Mallorca fällt
vielleicht auch noch ab ...

red.
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„Machen Sie bloß keine große Ab
schiedsfeier!“ HannaLore Müller, Ge
schäftsführerin der Landeszahnärzte
kammer, hatte diesen Wunsch schon
vor einiger Zeit an Hauptgeschäftsfüh
rer Jürgen W. F. Kohlschmidt gerich
tet. Nun war es soweit: Doch so ganz
ohne Feier wollten sie Präsident, Vor
stand, Geschäftsführung und die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kammer natürlich nicht gehen lassen.
Schließlich verabschiedet sich mit
HannaLore Müller, die viele unter ih
rem früheren Namen Schönemann
kennen, nicht nur eine überaus belieb
te Kollegin in den Ruhestand, sondern
auch eine Architektin der nach der
Wende gegründeten Kammer.

„Sie kennen fast jeden Thüringer
Zahnarzt mit Vornamen“, meinte an
erkennend Präsident Dr. Jürgen Junge
bei der kleinen Feier im Fortbildungs
raum der Kammer. Er blickte in seiner
kurzen Ansprache auf den beruf lichen
Werdegang von Frau Müller zurück.
Mit Zahnärzten hatte die gebürtige
Nordhäuserin zunächst nichts zu tun,
denn ihre ersten beruf lichen Schritte
unternahm sie bei einer Lehre als
Großhandelskauffrau. Schließlich
„landete“ sie in der Jugendzahnklinik
Nordhausen, wo sie als zahnärztliche
Helferin arbeitete und später ihren Ab
schluß als Stomatologische Schwester
machte. Weitere Marksteine in ihrer
Ausbildung waren Studienabschlüsse
an der Fachschule und der Hochschu
le. Seit 1969 war sie in der Abteilung
Gesundheits und Sozialwesen beim
Rat des Bezirkes Erfurt tätig.

„Der Aufbau unserer Geschäftsstelle
von Grund auf und Ihre tatkräftige
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung
unserer Kammer sind Ihr großes Ver
dienst“, lobte Dr. Junge die Leistungen
von HannaLore Müller. Der Präsi
dent erinnerte an die bescheidenen
Anfänge der LZKTh in der Löber
straße und später in der ehemaligen
Parteischule mit zunächst fünf Mitar

beitern. Schon ein Fortschritt war der
Umzug in die Moskauer Straße. Auch
der weitere Aufbau der Kammer am
neuen Standort Mittelhäuser Straße
sei unter der Regie von Frau Müller
hervorragend über die Bühne gegan
gen. „Wir danken Ihnen von Herzen
für ihr Engagement. Sie waren immer
eine wichtige Anlaufstelle für alle Kol
legen. Jeder hat von Ihnen wertvolle
Hilfe bekommen“, sagte Dr. Junge und
wünschte HannaLore Müller für den
verdienten Ruhestand alles Gute.

Auch Hauptgeschäftsführer Jürgen
W. F. Kohlschmidt sparte nicht mit
Lob über seine Vorgängerin. Er dachte
zurück an seinen Einstieg im Jahr
1996, an die gemeinsame, vertrauens
und wirkungsvolle Zusammenarbeit
und die gelungene Übergabe der Ge
schäftsführung. „Gehen, aber trotz
dem wiederkommen“ - davon hatte
Ralf Zgodzaj vom Philharmonischen
Chor Erfurt gesungen. Der Künstler
bereicherte die Feier mit zwei Liedern,
eins davon eigens für diese Verabschie
dung komponiert. Herr Kohlschmidt
griff dieses Zitat gerne auf und versi
cherte Frau Müller: „Selbstverständ
lich sind Sie auch als Ruheständlerin

bei uns jederzeit herzlich willkommen
und eingeladen, bei unseren Veranstal
tungen dabeizusein.“
Als Anerkennung für ihre langjährige
Arbeit und zur Erinnerung an ihre
Kollegen gab ihr der Hauptgeschäfts
führer im Namen aller Beschäftigten
drei Dinge mit auf den Weg: ein Foto
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern der Kammer, ein Mandel
bäumchen für den Garten und - ein
nagelneues Fahrrad! Die Überra
schung stand Frau Müller ins Gesicht
geschrieben, als Herr Kohlschmidt die
Tür öffnete und den fahrbaren Unter
satz hereinschob.
„Es war eine wunderbare Zeit“, bilan
zierte sie schließlich, als sie sich für all
die guten Wünsche und Geschenke be
dankte. „Es muß eine Sternstunde ge
wesen sein, als ich mich vor 41 Jahren
in der Schulzahnklinik Nordhausen
beworben habe.“ Den Berufsstand der
Zahnärzte wurde sie von da an nicht
mehr los. Die Arbeit habe ihr immer
viel Spaß gemacht. „Dankeschön für
Ihr Vertrauen, für die gute Zusam
menarbeit. Auf Wiedersehen!“

St. Pöhlmann

„Es war eine wunderbare Zeit“
HannaLore Müller im Ruhestand: 41 Jahre im Dienst der Zahnärzte

Kammerpräsident Dr. Jürgen Junge
und Hauptgeschäftsführer Jürgen
W. F. Kohlschmidt danken HannaLore
Müller für Ihre Arbeit 
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Probleme und Streitigkeiten bei Miß
erfolgen in der prothetischen Behand
lung belasten eine zahnärztliche Praxis
mehr als allgemein zugegeben. Fertig
keiten und Sorgfalt des Zahnarztes
werden bezweifelt, f inanzielle und
rechtliche Diskussionen erschüttern
das ArztPatientenVerhältnis und ge
langen in die Öffentlichkeit.
Meinungsunterschiede wird es immer
geben, eine objektiv fehlerfreie und
dem wissenschaftlichen Stand ent
sprechende Planung und Herstellung
eines Zahnersatzes muß nicht allein
deshalb das Gefallen des Patienten
finden.
Subjektive Empfindungen, andere
Vorstellungen über Ästhetik, falsche
Erwartungen hinsichtlich der den ei
genen Zähnen gleichen Kaukraft
enttäuschen den Patienten, und er
vermutet falsche Versprechungen
und hat leider auch die Aufklärung
über Befund und Therapie nicht ver
standen oder nicht intensiv genug er
fahren.
Aus der nun schon mehrjährigen Tä
tigkeit von Gutachterstelle, Patienten
beratung und Schlichtung unserer
Thüringer Zahnärztekammer möchte
ich einige Erfahrungen zur Zahner
satzproblematik aus Gesprächen und
Begutachtungen weitergeben, mich
aber nur auf die prothetische Behand
lung beschränken und auf Vollständig
keit verzichten, da Literatur und Wei
terbildung umfassende Kenntnisse ver
mitteln.
Der aufgeklärte Patient?
Der „mündige“ Patient erscheint
gar nicht so oft in der Praxis, wie es
teure Weiterbildungen vermitteln
wollen, setzt man mündig mit ge
sundheitsbewußt gleich, so braucht
er kaum Zahnersatz.
Also haben wir es überwiegend mit
dem normalen Menschen zu tun, mit
dem vom Alltag und seinen Sorgen ge
plagten, zum eigenem Gebiß auch et
was nachlässigen Typ, dem Durch

schnittsmenschen sozusagen, der den
Zahnarztbesuch mehr als lästige Not
wendigkeit empfindet. Ein langwieri
ger Vertrauensaufbau und eine Ent
wicklung zu mehr Bewußtsein für das
eigene Gebiß sollte als Vorbereitung
zur umfangreichen Sanierung erfol
gen, das bedeutet Vertrauensaufbau
durch Arztpersönlichkeit, geduldiger
und individueller Umgang mit dem
speziellen Zahnproblem und Ver
ständnis für Verzögerungen und Un
entschiedenheit. Aber solch einen Sa
nierungsfall gleich in der ersten Sit
zung mit komplizierten Zahnersatz
planungen zu überfallen, ist äußerst
ungeschickt. Lassen Sie lieber Zeit
vergehen und prüfen Sie unbedingt
außerhalb des zahnärztlichen Befun
des den körperlichen Zustand, alters
bedingte Veränderungen, persönliche
Hygiene, Intellekt und Verständnis.
Beobachten Sie Körpersprache und
Emotionen, fragen Sie nach Beruf und
Hobby, beachten Sie Hände und Fin
ger und schätzen Sie ein, ob diese
Hände mit komplizierten Geschieben
oder Teleskopen umgehen können.
Bedenken Sie die Mannigfaltigkeit der
Zahnersatzmöglichkeiten und die Er
fahrung, daß eben manchmal wissen
schaftlich fundierte Mühen an subjek
tiven Befindlichkeiten scheitern.
Wer hat es nicht schon selbst erlebt,
der endlich fällige Austausch der alten
Kunststoffprothese gegen die gut kon
struierte Modellgußversorgung, dem
ein Desaster von Mißempfindungen
und die heimliche Rückkehr unseres
Patienten zur guten alten Prothese
folgte? 
Menschliches Verständnis auf der
Behandlerseite und Vertrauen von
Patientenseite bewahrten trotzdem
das beste ArztPatientenverhältnis,
zumindest solange, bis nicht irgend
ein Nachbehandler die einzig richti
ge Therapie zu kennen glaubte!
Gutachter wundern sich immer wieder
über die Unkenntnis der Patienten

über Zahnersatzplanungen und den
damit verbundenen Umfang aller
Maßnahmen, einschließlich der Ko
sten. Wem nützt also die beste Auf
klärung, wenn sie nicht ankommt! Ein
Laie erfaßt ein Mund und Zahnpro
blem sehr langsam, er steht nicht in
diesem Stoff! Erinnern Sie sich Ihrer
ersten Studiensemester - hatten Sie
nicht auch Probleme mit OK/UK, mit
rechts und links, mit 6Jahrmolaren,
Okklusion usw.? Die auf klärerische
Ausrüstung wie Video, intraorale Ka
mera, Bilder, Modelle hilft, verwirrt
aber auch leicht, ja, kann sogar falsche
Erwartungen wecken.
Maß aller Aufklärung bleibt das Ge
spräch - nicht mit der Helferin, son
dern zuerst und gründlich mit dem
Arzt! Konsequent werden alle Mög
lichkeiten der prothetischen Versor
gung erörtert, genauso konsequent
müssen aber auch Nachteile und Risi
ken genannt werden, wie Einschrän
kungen im Kaukomfort, Gewöh
nungsprobleme, Unbequemlichkeiten
auch durch verstärkte Hygieneanfor
derungen, oder auch einfach nur der
Hinweis, daß ästhetische Idealvorstel
lungen objektiven Voraussetzungen
manchmal nicht entsprechen können.
Nach dem Gespräch muß der Patient
Zeit haben, das Gehörte zu durchden
ken, seine eigene Entscheidung zu fin
den. Beim nächsten Termin überprüft
der Arzt einfach den Stand der Dinge,
fast immer bedarf es nachträglicher
Verdeutlichung und Vertiefung der
Aufklärung. 
Vergessen Sie nicht, den zeitlichen
Ablauf der prothetischen Behand
lung zu schildern, dazu gehören
auch die unvermeidlichen Einschrän
kungen von Funktion und Aussehen
durch Provisorien, mehrfache Pro
ben und Korrekturen, und die kurz
fristigen Kontroll und Nachsorge
termine. Lassen Sie keinen Zeit
druck zu - Patienten haben immer
gerade persönliche Höhepunkte,

Aus der Gutachterstelle der Landeszahnärztekammer:

„Der richtige Zahnersatz für den falschen Patienten ...“
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wenn es beim Zahnarzt lange dau
ert! Bleiben Sie sachlich und zu
rückhaltend zu Fragen der Lebens
dauer von Zahnersatz, der Mensch
ist keine Maschine mit garantierter
Haltbarkeit, sondern ein biologi
sches Wesen und alle Einflüsse in
der Mundhöhle auf das Kunstpro
dukt Zahnersatz wie Wärme und
Kälte, Feuchtigkeit, Säuren, Pla
ques, normale und unnormale Kau
kräfte, falsche Pflege und sogar
Mißhandlung der teuren Stücke füh
ren einfach zu Verschleiß. Je mehr
bewegliche Teile, um so mehr Abnut
zung. Machen Sie das jedem Zahn
ersatzneuling sehr deutlich, wenn
auch Krankenkassen eine unwissen
schaftliche Garantieleistung propa
gieren, bleiben doch Folgekosten und
Nacharbeiten nicht aus.

Vergessen Sie bei solcher Risikoauf
klärung niemals zu erwähnen, daß
Schädigungen und unerwünschte Re
aktionen der Zahnpulpa eines be
schliffenen Zahnes auch bei notwendi
ger Sorgfalt auftreten können, aber für
so einen unliebsamen Fall auch
zahnärztliche Behandlungsmöglich
keiten bestehen, ohne die prothetische
Konstruktion zu gefährden.

Im übrigen sollten Folgekosten
schon bei der Planung bedacht wer
den. Die Reparaturfähigkeit auch
aufwendiger Konstruktionen vermei
det spätere Enttäuschungen.

Eine kritische Einstellung zu scha
densgeneigten Restaurationen muß
man selbst entwickeln, denn Kon
struktionsvorschläge aus Laboren
sind damit überfrachtet - die Ver
antwortung bleibt jedoch immer
beim Zahnarzt. Vermeiden Sie un
nütze Ausdehnungen, vermeiden Sie
die zusätzliche Einbeziehung gesun
der Zahnsubstanz zur mehrfachen
Sicherheit, ein natürlicher Zahn ist
einzigartig und unwiderbringlich,
und in vielen Jahren kann er doch
noch prothetisch nützlich werden.

Steter Ärger mit der Zahnfarbe und
kein Ende?
Wieso wird die Zahnfarbe so oft
fremdbestimmt? Patienten sitzen zur
Farbauswahl in Laboren herum, und
am Ende kann man den doch falschen
Farbton aufs Labor abwälzen? Man
kann es eben nicht, auch für die
Ästhetik trägt der Zahnarzt allein die
Verantwortung. Sehr unangenehm
wird die Entfernung eines technisch
gelungenen Zahnersatzes nur wegen

Farbdifferenzen, und wer trägt die Fol
gekosten?
Schafft man vestibulär zu wenig Platz,
ändert sich der Farbton durch zu dün
ne Verblendschichten, oder die Krone
wird zu prominent. Meist wird viel zu
hell gewählt, der Patient wollte es ja
so, nur, auch hier darf die Entschei
dung nur der Fachmann treffen und
aufgrund seiner speziellen langen Er
fahrung mit dem menschlichen Zahn
und seinen unzähligen Varianten auch
verantworten und vertreten gegenüber
dem Laien.
Viel Beachtenswertes also im protheti
schen Fach, und individueller Zahner
satz muß es auch bleiben, er muß zum
Typ gehören und passen und von Ma
ximalforderungen abweichen dürfen,
aber muß auch durch optimale Ab
stimmung beider Beteiligter geplant,
hergestellt und akzeptiert werden.
Man lernt in unserem Beruf nie aus,
genauso wie man dauerhafte Fehler
freiheit nie erreichen wird, man sollte
sich aber seinen komplizierten Praxis
alltag von selbstgemachten Problemen
freihalten!

Dr. Ingo Schmidt,
Referent für Gutachterwesen der
LZKTh
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Dank für wertvolle Auf
bauarbeit
Irmgard Herold wurde in den ver
dienten Ruhestand verabschiedet
Die Landeszahnärztekammer Thü
ringen verabschiedete zum 31. März
1998 Irmgard Herold in den wohlver
dienten Ruhestand. Die langjährige
Mitarbeiterin begann am 1. September
1991 ihren Dienst und war seither in
der Buchhaltung beschäftigt. Am Auf
bau der Körperschaft hatte sie maß
geblichen Anteil.
Als sie vor über sechs Jahren ihre Tä
tigkeit bei der Kammer antrat, befand
sich diese noch in weitaus beschei
deneren Verhältnissen als heute: In ei
nem Plattenbau in der Moskauer
Straße waren zwei Wohnungen ange

mietet worden, um dort Kammer und
Versorgungswerk unterzubringen.
Frau Herold gehörte sozusagen zu den
Mitarbeiterinnen der ersten Stunde.

Bei einer kleinen Feier blickte Haupt
geschäftsführer Jürgen W. F. Kohl
schmidt noch einmal auf die erfolgrei
che Arbeit von Frau Herold zurück.

Er dankte ihr für ihre tatkräftige Mit
hilfe beim Aufbau der Kammer und
wünschte ihr für den bevorstehenden
Ruhestand alles Gute. Zum Abschied
und zur Erinnerung an ihre beruf liche
Tätigkeit überreichter er ihr im Na
men aller Mitarbeiter ein Geschenk.

red.

Irmgard Herold (mi.)
wurde in den wohlver
dienten Ruhestand verab
schiedet.
Mit im Bild ihre Nachfol
gerin  Ute Forberg (li.)
und die Leiterin der
Buchhaltung Heidrun
Sohrt. 
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So lautete eine Anfrage an die Landes
zahnärztekammer.

Der bargeldlose Zahlungsverkehr in
Form von ElectronicCash mittels EC
bzw. Kreditkarten hält auch in unse
ren Praxen Einzug. Einerseits ist es als
Service der Praxis für den Patienten
wesentlich, andererseits wird hiermit
der Zahlungsf luß der Honorare be
schleunigt und erspart in der Praxis
viel Zeit für die Buchführung.

Aus der Sicht der LZKTh ist diese
Form der Finanzabwicklung kein Ver

stoß gegen die Berufsordnung. Aller
dings wird empfohlen, diesen Zah
lungsverkehr recht maßvoll einzuset
zen. Geben Sie dem Patienten nach
Inkorporation einer größeren und teu
ren Arbeit genügend Zeit, die Rech
nung einerseits selber zu prüfen und
die rechtzeitige Zahlung des Festzu
schusses seitens der Krankenkasse zu
ermöglichen. Eine Einzugsermächti
gung  mit einer zeitlichen Einzugsfrist
bietet hier als Mittel der Wahl eine
größere Vertrauensgarantie im Pati
entZahnarztVerhältnis.

Das Führen von Listen seitens eini
ger Geldinstitute mit den Namen der
Zahnarztpraxen, in denen mit Kre
dit oder ECKarten gezahlt werden
darf (dies gilt besonders für den
Raum Jena) verstößt gegen die Be
rufsordnung als unerlaubte Wer
bung!

G. Wolf

Verstößt die Bezahlung mit Kreditkarte in der Zahnarztpraxis
gegen die Berufsordnung?

Das Schwandorfer Unternehmen
„Stargate Internet Design“ hat Zahn
ärzten angeboten, sich im Internet zu
präsentieren. Die Firma verwies auf
ein Urteil des Oberlandesgerichts
Koblenz, wonach sich Ärzte und An
wälte im Internet darstellen dürften.

Die Bundeszahnärztekammer hat das
bayerische Unternehmen nun in ei
nem Schreiben darauf aufmerksam ge
macht, daß dies unzutreffend und irre
führend sei. Die Firma hatte sich auf
den Rechtsstreit mit dem Trierer
Zahnarzt Dr. Vorbeck bezogen. Dieser
sei noch nicht abgeschlossen, so die
zahnärztliche Standesvertretung. Es
gelte das Werbeverbot aus der Berufs
ordnung.

Laut einer Stellungnahme der Bun
deszahnärztekammer zum Werbever
bot dürften Zahnärzte lediglich mit
Namen, Berufs und Gebietsbezeich
nung, Anschrift, Telefonnummer und
Sprechzeiten auftreten, nicht aber mit
graphischen Gestaltungen und beson
deren Hervorhebungen. 

Die Bundeszahnärztekammer betont
in dem Schreiben, daß es sich hierbei
lediglich um eine Empfehlung handle.
Der Zahnarzt unterliegt allein der Be
rufsordnung sowie deren Interpretati
on durch die für ihn zuständige
Zahnärztekammer. „Wir müssen Sie
darauf aufmerksam machen, daß sich
der Zahnarzt, der sich weitergehend
im Internet präsentiert, berufsrechts

widrig verhalten würde“, heißt es in
dem Brief der Bundeszahnärztekam
mer abschließend.

red.

Gegen das Berufsrecht

Bayerische Firma bot Zahnärzten an, sich im Internet zu präsentieren

Das Präsentationsverbot gilt eben
so für ein „Regionales Firmen
verzeichnis Sachsen/Sachsen
Anhalt und Thüringen“ gleichna
miger Firma aus Nürnberg!
(Nebenbei bemerkt sollte man unter
der Rubrik „Allgemeine Geschäfts
bedingungen“ Punkt 5 die Kosten
für den Eintrag von 595,- DM be
zahlen!)

Ermächtigung zur Weiterbildung auf dem Gebiet „Oralchirurgie“
Der Vorstand der LZKTh hat folgenden Arzt für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie, zusätzlich zu den bisher er
mächtigten, die Ermächtigung zur Weiterbildung erteilt.

Ermächtigter Arzt  Weiterbildungseinrichtung  Ermächtigungsbeginn
Dr. med. Horst Popp  Paulstraße 4  1. Januar 1998

 99084 Erfurt  (Weiterbildungszeit von bis zu
 Tel.: 0361/5623336   einem Jahr)

Inzwischen werden den Anbietern un
lautere Geschäftspraktiken vorgewor
fen.
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Beratung der Ärzte und Zahnärztekammern der ostdeutschen
Länder über den GOZAbschlag Ost
Am 27. Februar 1998 fand in Magde
burg eine gemeinsame Beratung der
Ärzte und Zahnärztekammern der
ostdeutschen Länder statt. Es wurde
darüber beraten, ob die Angehörigen
der Heilberufe immer noch einen
17%igen Abschlag von der GOZ/
GOÄ hinnehmen müssen. Erklärtes
Ziel war es, die Bemühungen der ein
zelnen Kammern zur Thematik zu ka
nalisieren und ein gemeinsames Vor
gehen abzustimmen.
Informiert wurde auf dieser Veranstal
tung über Gespräche mit dem Bundes
minister für Gesundheit. Leider mußte
jedoch festgestellt werden, daß außer
einem gewissen Verständnis für die Si
tuation keine konkreten Maßnahmen
zur Aufhebung des GOZAbschlages
Ost erreicht werden konnten. 
Für eine vollständige Anpassung des
Gebührenniveaus nach der GOZ auf
das Westniveau sprechen folgende Ar
gumente, die bereits in den Schrift
wechseln mit den Länderministerien
bzw. dem Bundesgesundheitsministe
rium angeführt wurden:
-  Beeinträchtigung der Berufsaus

übung, da bei gleichen Leistungen
und gleichen Kosten wie in den al
ten Bundesländern keine geringere
Vergütung verlangt werden kann.

-  Ungleichbehandlung gegenüber
Zahnärzten in den alten Bundeslän
dern, da gleiche Leistungen bei glei
chen Kosten unterschiedlich ver
gütet werden (dabei wird auch auf
die gleichhohen PKVTarife wie in
den alten Bundesländern verwie
sen).

-  Ungleichbehandlung gegenüber an
deren Freien Berufen in den neuen
Bundesländern, da Rechtsanwälte,
Notare, Steuerberater, Architekten
und Ingenieure eine vollständige
Anpassung bzw. eine Anpassung
auf 90 % gewährt bekommen ha
ben.

Nicht stichhaltig ist jedoch das Argu
ment, daß der Einigungsvertrag aus
gelaufen ist. Nach Artikel 45 Abs. 2
des Einigungsvertrages bleibt der Ver
trag nach Wirksamwerden des Beitritts
als Bundesrecht geltendes Recht.
Bei der Anpassung sind die im Eini
gungsvertrag genannten Kriterien
berücksichtigt. In den Begründungen
der Anpassungsverordnungen wird auf
die wirtschaftliche Entwicklung sowie
das Verhältnis der Bezugsgrößen Be
zug genommen. Diese Feststellung be
deutet zunächst nur, daß die Kriterien
des Einigungsvertrages eingehalten
worden sind. Im weiteren ist jedoch zu
prüfen, ob die Beschränkung der Ver

gütung sowie die unterschiedliche Be
handlung gegenüber anderen Freien
Berufen mit dem Grundgesetz verein
bar sind.
Es wurde Übereinstimmung erzielt,
zur Klärung des Problems den Rechts
weg zu beschreiten. Dabei ist jedoch
davon auszugehen, daß dies ein lang
wieriger Weg werden wird. Anzuneh
men, daß in kurzer Zeit greifbare Er
gebnisse vorlegbar sind, wäre eine rei
ne Illusion. Über aktuelle Entwicklun
gen werden wir Sie auf dem Laufenden
halten.

Dr. Gisela Brodersen

Endodontologie
Intensiv  live!

Moderne Möglichkeiten komplexer endodontologischer
Behandlungsfälle in Theorie und Praxis!

Neben theoretischen Ausführungen und ergiebigen Diskussionen
werden mit excellenter LiveTVÜbertragungstechnik am Patien
ten die klassischen Aufbereitungs und Abfülltechniken sowie mi
krochirurgische Apicoectomien unter dem Operationsmikroskop
demonstriert.

Ein äußerst lerneffektiver u. praxisnaher RefresherKurs, einge
bettet im erholsamen und sportiven Tegernseer Tal.

Referent:  Dr. Oliver Pontius
 Certified Specialist in Endodontics (Boston/USA),
 Specialist Member der American Association of
 Endodontists, Examination für den American Board of
 Endodontics, seit 1997 Privatpraxis für Endodontologie
 in Bad  Homburg

Datum:  Freitag und Samstag, 12./13. Juni 1998

Ort:  Kur und Kongreßsaal RottachEgern / Tegernseer Tal

Gebühr:  DM 790,- inkl. Pausensnacks, Kaffee, Mittagessen (2x),
 MwSt.
 Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum 27. April 1998.
 Begrenzte Teilnehmerzahl!

Fordern Sie das ausführliche Programm sowie die Rahmenveran
staltungen des Tegernseer Tales für ein verlängertes Wochenende
und Begleitperson an:

Privatzahnärztliche Praxisgemeinschaft Tegernsee
Frau S. Eham, Hauptstraße 16, 83684 Tegernsee,

Telefon: 08022/1505    Telefax: 08022/3311
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
seit der letzten Änderung des Layout des tzb sind mittlerweile mehr als drei Jahre vergangen. Wir möchten gern wis
sen, wie gut das „Thüringer Zahnärzteblatt“ bei Ihnen ankommt. Damit wir Ihre Wünsche und Lesegewohnheiten mög
lichst genau kennen, ist es für uns wichtig, daß viele Kolleginnen und Kollegen bei der Fragebogenaktion mitmachen.
Die Ergebnisse werden wir in einem der nächsten Hefte vorstellen.
Bitte schicken Sie uns den Fragebogen per Post (Landeszahnärztekammer Thüringen, Mittelhäuser Straße 76-79,
99089 Erfurt) oder per Fax (0361/7432-150) bis zum 31. Mai 1998 zurück. Selbstverständlich bleiben Ihre persönli
chen Angaben anonym.

Gottfried Wolf  Thorsten Radam
Referent für Öffentlichkeitsarbeit der LZKTh  Referent für Öffentlichkeitsarbeit der KZVTh

1.  Das tzb ist das offizielle Mitteilungsblatt der LZKTh und der KZVTh. Fühlen Sie sich über die standespoliti
schen Belange beider Körperschaften ausreichend informiert?
 

 €    uneingeschränkt ja  €    eher ja  €    eher nein  €    überhaupt nicht

2.  Sind Sie mit dem äußeren Erscheinungsbild des tzb zufrieden?

 €    uneingeschränkt ja  €    eher ja  €    eher nein  €    überhaupt nicht

3.  Ist das Heft übersichtlich gegliedert?

 €    uneingeschränkt ja  €    eher ja  €    eher nein  €    überhaupt nicht

4.  Lesen Sie regelmäßig das Editorial?

 €    uneingeschränkt ja  €    eher ja  €    eher nein  €    überhaupt nicht

5.  Sind Sie mit der Auswahl der Beiträge zufrieden?

 €    uneingeschränkt ja  €    eher ja  €    eher nein  €    überhaupt nicht

6.  Wünschen Sie sich mehr Fachbeiträge?

 €    uneingeschränkt ja  €    eher ja  €    eher nein  €    überhaupt nicht

7.  Sollte der Standespolitik mehr Raum gewidmet werden?

 €    uneingeschränkt ja  €    eher ja  €    eher nein  €    überhaupt nicht

8.  Welche der Rubriken finden Sie am interessantesten?

Sonstige Anregungen nehmen wir dankbar entgegen.

Ihre Redaktion des tzb

Fragebogen



Die neue Satzung des VZTh

158 tzb 4/98

Versorgungswerk

Die Kammerversammlung der Lan
deszahnärztekammer Thüringen
hat in ihrer Sitzung am 30.11.1997
auf Vorschlag des Verwaltungs
rates des Versorgungswerkes so
wie des Vorstandes der Landes
zahnärztekammer die Neufassung
der Satzung des VZTh mit Wirkung
vom 01.01.1998 beschlossen. Aus
diesem Anlaß hat die Redaktion des
tzb dem Geschäftsführer des VZTh,
Ralf Wohltmann, einige Fragen ge
stellt:

tzb: Das VZTh besteht seit dem
01.01.1992. Seit dieser Zeit wurde die
Satzung mehrmals angepaßt. War die
se erneute Satzungsänderung nötig?
Herr Wohltmann: Die Satzung des
VZTh ist die Basis für das Vertrauen
der Mitglieder in die Stetigkeit und
Zuverlässigkeit ihres Versorgungswer
kes. Da das Versorgungswerk jedoch
nicht isoliert dasteht, sondern in ein
Gef lecht von Verordnungen und Ge
setzen im sozialpolitischen Umfeld
eingebettet ist, zwingen diese ebenso
wie die Entwicklung in Verwaltung
spraxis, Rechtsprechung und demo
graphischer Entwicklung zu Anpas
sungen auch in der Satzung.
tzb: Die Satzungsänderung ist ja sehr
umfassend ausgefallen. Ist mit dem Be
schluß jetzt alles anders?
Herr Wohltmann: Nein. Die Sat
zung bleibt im wesentlichen unverän
dert. Viele der Änderungen sind ledig
lich kleinere Anpassungen oder redak
tionelle Klarstellungen.
tzb: Wirkt sich die Neufassung der
Satzung für das einzelne Mitglied posi
tiv oder negativ aus?
Herr Wohltmann: Dies läßt sich
nicht in einem Satz darstellen. Das
Versorgungswerk ist gesetzlich ver
pf lichtet, den Teilnehmern und ihren
Hinterbliebenen eine Versorgung zu
gewährleisten. Hierbei ist ein ausgewo
genes Verhältnis von Rechten und
Pf lichten für jedes Mitglied zu gewähr
leisten. Auch eine heutige eventuell

negative Maßnahme ist somit für das
Mitglied zur Sicherung der Versor
gung insgesamt als positiv anzusehen.
tzb: Dann fragen wir konkret. Welche
Verbesserungen bzw. Vorteile bringt
die neue Satzung dem einzelnen Mit
glied?
Herr Wohltmann: Beginnen wir
mit der Flexibilisierung der Beitrags
zahlung für ältere Mitglieder. Ab dem
Kalenderjahr, in dem das 60. Lebens
jahr vollendet wird, kann jedes Mit
glied seinen Pf lichtbeitrag wie in den
ersten zwei Kalenderjahren der Nie
derlassung auf den halben Regelbei
trag ohne Einkommensnachweis sen
ken. Bei diesen Mitgliedern ist aller
dings im Gegensatz zu den jungen
Mitgliedern ein Antrag nötig.
tzb: Wofür soll diese Regelung gut
sein?
Herr Wohltmann: Für viele Mit
glieder stellt sich in den letzten Berufs
jahren vor dem 65. Lebensjahr mehr
und mehr die Frage nach der Intensi
tät und dem Zeitaufwand, den man
noch in den Beruf investieren möchte.
Diese Beitragsf lexibilisierung soll die
Palette der Möglichkeiten eines glei
tenden Überganges vom Berufsleben
in den Ruhestand abrunden. Aus den
vielen Gesprächen mit den Mitglie
dern hat sich mehr und mehr her
auskristallisiert, daß viele Mitglieder
ab dem 60. Lebensjahr den Tätig
keitsumfang im Rahmen eines gleiten
den Überganges der Praxis an den
Nachfolger sukzessive reduzieren. Bis
her war eine Beitragsreduzierung nur
durch Vorlage des Einkommensteuer
bescheides des vorletzten Kalender
jahres möglich, wodurch sich die Min
derung der Tätigkeit erst zwei Jahre
später in der Beitragsberechnung aus
wirkte. Diese Mitglieder wären bis da
to gezwungen gewesen, das vorgezoge
ne Altersruhegeld mit Abschlägen in
Anspruch zu nehmen, wenn sie zur
Zahlung des vollen Beitrages nicht
mehr bereit oder in der Lage gewesen
wären.

tzb: Sie sprechen das vorgezogene Al
tersruhegeld an. Hat sich bei den Lei
stungen etwas geändert?
Herr Wohltmann: Die erfreuliche
Nachricht für viele Mitglieder ist si
cherlich, daß der versicherungsmathe
matische Abschlag für das vorgezoge
ne Altersruhegeld herabgesetzt wurde,
so daß sich das vorgezogene Altersru
hegeld gegenüber der alten Regelung
erhöht.
tzb: Um welche konkreten Werte han
delt es sich?
Herr Wohltmann: Bisher betrug
der versicherungsmathematische Ab
schlag 0,5 % für jeden Kalendermonat
der Inanspruchnahme des vorgezoge
nen Altersruhegeldes vor dem 65. Le
bensjahres. Zum 60. Lebensjahr, dem
frühesten Beginn des vorgezogenen
Altersruhegeldes wurden somit 30 %
vom Ruhegeld an Abschlag abgezo
gen. Dieser Abschlag wurde zum
01.01. diesen Jahres auf 0,4 % pro Mo
nat oder 24 % insgesamt gesenkt.
tzb: Diese Leistungsverbesserung ko
stet doch Geld. Woher kommt das?
Herr Wohltmann: Ziel der Sat
zungsänderung war es, die bestehende
Diskrepanz zwischen dem Ruhegeld
wegen vorzeitiger Berufsunfähigkeit
und dem vorgezogenen Altersruhegeld
zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr
abzubauen. Durch eine Anpassung
des Ruhegeldes bei vorzeitiger Be
rufsunfähigkeit an das vorgezogene Al
tersruhegeld bei Vollendung des 60.
Lebensjahres wurde dies möglich.
tzb: Wie ändert sich die Berechnung
des Ruhegeldes bei vorzeitiger Berufs
unfähigkeit konkret?
Herr Wohltmann: Das VZTh hat
1992 in der Satzung hinsichtlich der
sogenannten Hochrechnung mit ei
nem festen beitragsabhängigen Sockel
betrag angefangen. Dieser wurde dann
durch einen dynamischen, sich mit
dem Regelbeitrag sich entwickelnden
Sockelbetrag ersetzt. Diese Änderung,
die bereits 1995 und damit nur drei
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tzb: Wird hierdurch bei freiwilliger
Mehrzahlung das Ruhegeld wegen Be
rufsunfähigkeit höher?
Herr Wohltmann: Mitglieder, die
bereits freiwillige Mehrzahlungen in
den letzten Jahren geleistet haben,
bekommen jetzt regelmäßig mehr Ru
hegeld bei Berufsunfähigkeit als bis
her. Aber auch für die Zukunft hat es
das Mitglied stärker als bisher in der
Hand, seinen Berufsunfähigkeits
schutz durch die gezielte Entrichtung
von freiwilligen Mehrzahlungen zu
steuern.
tzb: Woher weiß das einzelne Mit
glied, wie sich sein individueller An
spruch darstellt?
Herr Wohltmann: Wie in jedem
Jahr erhalten die Mitglieder im Juni
wieder die Anwartschaftsmitteilung
zugesandt, aus der die persönlichen
Ansprüche entnommen werden kön
nen. Darüber hinaus steht die Verwal
tung des VZTh für eine Beratung gern
zur Verfügung.
tzb: Wir danken Ihnen für das Ge
spräch.

red.

Jahre nach Gründung des VZTh die
Hinwendung zur Volldynamik auch in
der Hochrechnung ermöglichte, bein
haltete als Rechengröße noch den von
der individuellen Beitragszahlung un
abhängigen Regelbeitrag als Basis.

tzb: In der neuen Satzung ist dieser
Sockelbetrag nicht mehr zu finden?

Herr Wohltmann: Der Sockelbe
trag wurde durch die Hochrechnung in
Punkten ersetzt. Das bedeutet verein
facht, daß der durch eigene Beitrags
zahlung erzielte durchschnittliche
Punktwert bis zum 60. Lebensjahr
weitergerechnet wird und sich somit
die Gesamtpunktzahl ermittelt. Diese
Gesamtpunktzahl als Prozentwert der
Rentenbemessungsgrundlage wird mit
dem Faktor 0,76 multipliziert, wo
durch sich das Ruhegeld zum Stichtag
60. Lebensjahr in gleicher Höhe wie
das vorgezogene Altersruhegeld er
rechnet.

tzb: Kommt es durch diese Änderung
zu Rentenminderungen?

Herr Wohltmann: Zuerst ist zu sa
gen, daß es für Ruhegelder, die zum
01.01.1998 bereits eingewiesen waren,
zu keiner Änderung kommt. Einer
eventuellen Minderung bestehender
Anwartschaften wird insoweit vorge
beugt, als daß bei Eintritt einer Be

rufsunfähigkeit bis zum 31.12.2004 die
bisherige Regelung vergleichsweise be
rechnet wird, wenn es für den Berech
tigten günstiger ist. Die Ermittlung des
Sockelbetrages erfolgt allerdings auf
der Basis der Rentenbemessungs
grundlage des Kalenderjahres 1997,
während die eigenen Beiträge weiter
mit der aktuellen Rentenbemessungs
grundlage verrentet werden.

tzb: Hat das einzelne Mitglied die
Möglichkeit, seinen Anspruch auf Ru
hegeld wegen Berufsunfähigkeit zu
verändern?

Herr Wohltmann: Jedes Mitglied
hat die Möglichkeit, die Beiträge frei
willig bis zum 1,3fachen AVmax auf
zustocken. Das entspricht in etwa
150 % des Regelbeitrages. Wurden
diese Beiträge bisher für die Ermitt
lung des Sockelbetrages nur solange
berücksichtigt, bis der Sockelbetrag
100 % erreicht hatte, so wirken sich
freiwillige Mehrzahlungen jetzt voll
umfänglich für die Ermittlung des
durchschnittlichen individuellen
Punktwertes für die Hochrechnung
aus. Für die Anwartschaft aus eigenen
Beiträgen wirken sich die freiwilligen
Beiträge ebenso wie Pf lichtbeiträge
bisher als auch weiterhin in jedem Fall
vollumfänglich aus.

WICHTIG  -  WICHTIG  -  WICHTIG
Beitragszahlung zum Versorgungswerk für niedergelassene Mitglieder

Gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 der Satzung ist der Beitrag zum Versorgungswerk für niedergelassene Mitglieder für das II.
Quartal seit dem 01. April fällig und bis zum 30. April auf das Konto des Versorgungswerkes (Deutsche Apotheker und
Ärztebank Ffm, Kto.Nr.: 000 338 794 1, BLZ 500 906 07) zu entrichten. Sofern sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt
haben, wird der Betrag fristgerecht von Ihrem Konto abgebucht.
Für Rückfragen steht die Verwaltung des VZTh gern unter den Rufnummern 0361/7432-201 bis -203 und auch
persönlich zur Verfügung.

Folgender Zahnarztausweis ist verlorengegangen und wird damit für ungültig erklärt:

AusweisNr. 27021, Name: Dr. med. Hella Metzner, Ort: Saalfeld
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Helferinnen

Hinweise zur Abschlußprüfung Sommer 1998 
I. Prüfungstermine
Schriftliche Prüfung am:
Mittwoch, dem 03.06.1998 und
Mittwoch, dem 10.06.1998

Mündlichpraktische Prüfung im Zeit
raum:
10.07.98 - 18.07.98

II. Anmeldung
Die Anmeldung zur Prüfung muß 6
Wochen vor Prüfungsbeginn der Kam
mer vorliegen.
Die Anmeldung ist durch die/den
ausbildende/n Zahnärztin/Zahnarzt
schriftlich auf den zugesandten An
meldeformularen vorzunehmen.

III. Zulassung zur Abschlußprüfung
Zulassungsvoraussetzungen sind:
-  Eintragung des Berufsausbildungs

vertrages in das Verzeichnis der Be
rufsausbildungsverhältnisse,

-  Zurücklegung der Ausbildungszeit
von 3 Jahren (mindestens 33 Mona
te); Erziehungsurlaub verlängert die
Ausbildungszeit um den entspre
chenden Zeitraum; Mutterschutzfri
sten bleiben ausbildungsrechtlich
unberücksichtigt,

-  nachgewiesene Teilnahme an der
Zwischenprüfung,

-  ordnungsgemäße Führung des Be
richtsheftes,

-  Testat über in der Ausbildung er
brachte Röntgenleistungen,

-  Testat über die Hospitation in einer
allgemeinzahnärztlichen Praxis für
Auszubildende aus kieferorthopädi
schen, kieferchirurgischen und oral
chirurgischen Praxen.

Zulassungsvoraussetzungen in beson
deren Fällen sind:
a) vorzeitige Zulassung
-  Kriterien wie bei regulärer Zulas

sung
-  mindestens gute Leistungen in der

Praxis und Berufsschule
b) externe Prüfung
-  wer nachweisen kann, daß er minde

stens 6 Jahre die Tätigkeit einer

Zahnarzthelferin ausgeübt hat. Auf
schriftliche Anfrage zur Anmeldung
werden die Anmeldeformulare zuge
sandt. 

Nicht zugelassen wird, wenn während
der Ausbildungszeit Fehlzeiten von
insgesamt mehr als 3 Monaten ( Sonn
und Feiertage bleiben unberücksich
tigt) auftreten.

IV. Prüfungshilfsmittel
Erlaubte Hilfsmittel sind ein nicht pro
grammierbarer Taschenrechner sowie
MiniBEMA und GOZ.

V. Beendigung des Ausbildungsver
hältnisses
Das Ausbildungsverhältnis ist befri
stet, es endet mit der vertraglich fest
gelegten Ausbildungszeit (3 Jahre). Ei
ner Kündigung des Ausbildungsver
hältnisses bedarf es nicht. 
Die Ausbildungszeit kann verkürzt
oder verlängert werden, d. h. besteht
der Auszubildende vor Ablauf der
Ausbildungszeit die Prüfung, so endet
das Ausbildungsverhältnis mit bestan
dener Abschlußprüfung. 
z. B.
Beginn der Ausbildung 28.08.95 -
28.08.98 (Dauer 3 Jahre)
Bestandene Prüfung am 10.07.1998,
das Ausbildungsverhältnis endet am
28.06.97 und nicht wie im Ausbil
dungsvertrag vereinbart am
29.08.1997.

VI. Verlängerung des Ausbildungsver
hältnisses
Wenn der Auszubildende eine Ab
schlußprüfung nicht besteht, so ver
längert sich das Berufsausbildungsver
hältnis auf sein Verlangen bis zur
nächstmöglichen Wiederholungprü
fung, höchstens um ein Jahr (§ 14
BBiG). In dieser Verlängerung besteht
Anspruch auf Vergütung des 3. Ausbil
dungsjahres. 2 Wiederholungsprüfun
gen sind möglich.
Findet die Abschlußprüfung nach
dem Ablauf der vertraglich vereinbar

ten Ausbildungszeit statt, so besteht in
der Zwischenzeit ein unbefristetes Ar
beitsverhältnis als Hilfskraft.

VII. Weiterarbeit
Wichtig ist für alle Auszubildenden
und Ausbilder, rechtzeitig über die
Weiterarbeit nach bestandener Prü
fung zu sprechen. 
Die Weiterbeschäftigung wird durch
§ 17 BBiG geregelt - „wird der Auszu
bildende im Anschluß an das Be
rufsausbildungsverhältnis beschäftigt,
ohne daß hierüber ausdrücklich etwas
vereinbart worden ist, so gilt ein Ar
beitsverhältnis auf unbestimmte Zeit
als begründet“ - .
Diese Bestimmung beinhaltet keine
Weiterbeschäftigung, jedoch kann die
Annahme der Arbeitsleistung nach be
standener Prüfung dazu verpf lichten
und es ist ein Arbeitsverhältnis auf un
bestimmte Zeit begründet worden.
Sollten Auszubildende für die Urlaubs
planung der Praxis mit einbezogen
sein, bitte einen befristeten Arbeitsver
trag abschließen, da nach bestandener
Prüfung Anspruch auf einen Arbeits
vertrag und auch auf Vergütung einer
ausgebildeten Zahnarzthelferin be
steht.

VIII. Urlaubsregelung
Der Urlaub gilt für das Kalenderjahr,
jedoch bei einer Auszubildenden im 3.
Ausbildungsjahr ist der Urlaubsan
spruch für das 1. Halbjahr als Auszu
bildende zu vergüten und auch zu ge
währen, da nach bestandener Prüfung
für das 2. Halbjahr ein Urlaubsan
spruch als Zahnarzthelferin besteht.
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KZV

Die KZV Thüringen entfaltet als Kör
perschaft des öffentlichen Rechts
nicht nur eine Außenwirkung zum Ge
setzgeber und zu den Vertragspart
nern. Sie hat auch im Innenverhältnis
zu den ihr angeschlossenen Zahnärz
ten als Organ der Selbstverwaltung ei
ne verantwortungsvolle Aufgabe. In
den Ausschüssen, derer sich die Ver
treterversammlung bzw. der Vorstand
bedienen, wird tagtäglich die Synthese
dieser beiden, manchmal unvereinbar
scheinenden, Aufgaben verwirklicht.
Beispielsweise im Disziplinarausschuß
müssen sich Kollegen für bestimmte
Handlungs und Behandlungsweisen
verantworten, wenn der Vorstand auf
Grund der Sachlage nicht selbst ent
scheiden kann. Aber auch der Ent
scheidungs und Ermittlungsspielraum
des Disziplinarausschusses hat seine
Grenzen, so daß die Bearbeitung sehr
schwieriger Konf likte den zuständigen
Behörden übergeben werden muß.

Unlängst mußte die KZVTh gegen
ein Mitglied Strafanzeige wegen des
Verdachtes der Urkundenfälschung
und des Betruges stellen. Es lag fol
gender Sachverhalt zugrunde:
Das KZVMitglied plante die protheti
sche Versorgung für einen Patienten.
Nach gutachterlicher Prüfung wurde
der Plan mit Einschränkungen geneh
migt. Leider wurde eine Planungsän
derung notwendig, was ja völlig legitim
ist. Der bereits genehmigte Plan wurde

handschriftlich korrigiert und erneut
bei der Kasse eingereicht. Auch rich
tig!
Die Krankenkasse jedoch verweigerte
die Genehmigung der nunmehr vorlie
genden Planung. Auch das ist erlaubt.
Jetzt allerdings griff das Praxisteam zu
illegalen Mitteln, denn der Plan wurde
durch Überkleben der Gebührenvor
ausberechnung geändert. Nunmehr
wurde versucht, diesen Plan bei der
Krankenkasse zur Abrechnung zu
bringen. Diese lehnte die Vergütung
ab.
Darauf folgend wurde der Plan bei der
KZV eingereicht, um auf diesem Wege
die Vergütung zu erlangen. Die
KZVVerwaltung mußte dies ableh
nen, da schließlich keine gültige Ge
nehmigung für den geänderten Plan
vorlag.
Bei der nächsten Einreichung wurde
der Plan erneut vorgelegt, und man
wirkte massiv auf die Mitarbeiterinnen
der Verwaltung ein. Insbesondere be
hauptete die Praxis, daß die Genehmi
gung erteilt worden wäre, woraufhin
nun der Praxis „ihr“ Geld angewiesen
wurde.
Erst als der Plan von der KZV zur
Krankenkasse weitergeleitet wurde,
fiel auf, daß eine Genehmigung in
Wirklichkeit für diese geänderte Vari
ante nicht vorgelegen hatte.
Man hatte sich also eine Vergütung für
eine ungenehmigte Leistung ver

schafft. Aus den Laborrechnungen er
gab sich überdies, daß die Versorgung
zum Zeitpunkt der Zweitbeantragung
bereits durchgeführt worden war.
Das strafrechtlich relevante Vorge
hen ist hier nicht sofort offensicht
lich, denn die bezahlten Leistungen
wurden ja tatsächlich erbracht.
Könnte man meinen. Allerdings wur
de ein Vertragssystem, dessen man
sich ja ansonsten als Vertragszahn
arzt ausführlichst bedient, auf das
Gröbste mißachtet.
Wer die Regeln, die wir alle kennen
und anerkennen müssen, für sich
selbst derart eigenwillig anwendet,
muß sich nicht nur von der Kollegen
schaft, sondern von der gesamten Ge
sellschaft fragen lassen, woher man
das Recht dafür nimmt. Der Vorstand
der KZVTh mußte sich entschließen,
die Staatsanwaltschaft einzuschalten.
Dort soll geprüft werden, inwieweit
Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Jedes KZVMitglied hat sich schon
einmal über die engen Grenzen der
Kassenzahnheilkunde geärgert, doch
solches oder ähnliches geht zu weit,
das ist nicht die Freiheit, die wir mei
nen.
Schließlich borgt man sich nicht mal
was aus der Kaffeekasse, ohne zu fra
gen ...

Th. Radam

Aus der Arbeit der Ausschüsse

Beschluß des Landesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen in Thüringen
gemäß § 103 SGB V und § 16b ZVZ vom 13. März 1998
Bezug nehmend auf die erfolgte Veröffentlichung zur Versorgungsgradfeststellung und der Bestimmungen des SGB V §§ 100
und 101 in Verbindung mit §§ 15 und 16b ZVZ ergeben sich nach der Sitzung des Zulassungsausschusses am 04.03.1998
keine Veränderungen bezüglich der Anordnung/Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen.

Dieser Beschluß tritt mit Veröffentlichung gemäß § 16b (4) ZVZ in Kraft.

Gez. Günther SchroederPrintzen
Vorsitzender des Landesausschusses
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Gemäß § 95 Absatz 7 SGB V endet
die Zulassung unter anderem am Ende
des Kalendervierteljahres, in dem der
Vertragszahnarzt sein 68. Lebensjahr
vollendet. 
Ausnahmsweise kann in den Fällen, in
denen der Vertragszahnarzt zum Zeit
punkt der Vollendung des 68. Lebens
jahres weniger als 20 Jahre als Ver
tragszahnarzt tätig und vor dem 1. Ja
nuar 1993 bereits als Vertragszahnarzt
zugelassen war, der Zulassungsaus
schuß die Zulassung längstens bis zum
Ablauf der höchstens zulässigen 20
jährigen vertragszahnärztlichen Zulas
sung genehmigen.
Daraus ergibt sich, daß man vor Vol
lendung des 68. Lebensjahres einen
Antrag an den Zulassungsausschuß
stellen muß, damit dieser die Zulas
sung verlängert.

Vertragszahnärztliche Tätigkeit im
Sinne des SGB V ist nur solche Tätig
keit, welche gemäß Sozialgesetzbuch
V ausgeübt wurde. Dies bedeutet, daß
privatzahnärztliche Tätigkeit in Zeit
räumen der DDR nicht anzurechnen
ist, da es sich dabei nicht um vertrags
zahnärztliche, sondern rein privat
zahnärztliche Tätigkeit handelte. Inso
fern ist die Verlängerung durch den
Zulassungsausschuß in jedem Fall eine
gebundene Entscheidung. Es besteht
ein Anspruch auf Verlängerung bis zur
Vollendung der längstens 20jährigen
Zulassung.

Zahnärzte, die ihre Zulassung erst
nach dem 1.1.1993 erlangt haben, kön
nen diesen Ausnahmetatbestand nicht
in Anspruch nehmen. Deren Zulas
sung endet in jedem Fall zum Ende
des Kalendervierteljahres, in dem sie

ihr 68. Lebensjahr vollendet haben.
Da der Zulassungsverlust von Geset
zes wegen eintritt, ist es dringend er
forderlich, einen entsprechenden An
trag rechtzeitig (ca. 6 Monate) vor
Vollendung des 68. Lebensjahres zu
stellen.
In diesem Zusammenhang hat das
Bundesverfassungsgericht mit Be
schluß vom 31.3.1998 in den Verfah
ren 1 BvR 2167/93 und 2198793 die
Verfassungsbeschwerde zweier Ärzte
nicht angenommen, da nach Meinung
dieses Gerichts keine verfassungs
rechtlichen Bedenken gegen § 95 Abs.
7 SGB V bestehen.
Für Rückfragen steht Ihnen die KZV
Thüringen, Telefon: 0361/6767-106
oder 101, selbstverständlich zur Verfü
gung.

Rommeiß

Altersgrenze: 68 Jahre

Erwerbsunfähig - ein unterschätztes
Risiko
Wer sich für den Arztberuf entscheidet, über
nimmt Verantwortung für das Wohl seiner Pati
enten. Doch was passiert, wenn ein Chirurg
nach einem Schlaganfall nicht mehr operieren
kann? Oder ein Zahnarzt infolge eines Unfalls
querschnittsgelähmt ist?

Ohne Schutz - sozialer Abstieg?

Ein Arzt oder Zahnarzt benötigt ergänzende
private Vorsorge. Ansonsten entstehen im Falle
einer Berufsunfähigkeit finanzielle Nachteile.
Der gewohnte Lebensstandard ist in Gefahr.
Daher bleibt die ärztliche Berufs/Erwerbsun
fähigkeit brandaktuell.

Die Rentenreform 1999 - Auswirkungen auf Ärzte?
Bisher gibt es eine Splittung der Rente in Berufs und
Erwerbsunfähigkeitsrente. Ab 1. Januar 2000 wird
das Risiko der Berufsunfähigkeit ersatzlos aus der
gesetztlichen Rentenversicherung gestrichen. Eine
zweistufige Erwerbsminderungsrente ersetzt dann
das jetzige System.
Dennoch sind Irritationen bei den Heilberuflern auf
Grund des Rentenreformgesetzes zum Wegfall der
Berufsunfähigkeitsrente und zur Neuregelung der
Erwerbsunfähigkeit in der gesetzlichen Rentenversi
cherung unbegründet.
Ergänzend zum berufsständischen Versorgungswerk
ist private Vorsorge erforderlich. Der Inter Ärzte
Service trägt der Versorgungssituation der Ärzte
und Zahnärzte seit langem Rechnung - durch ein
spezielles Versicherungssystem.
Über weitere Einzelheiten informiert der Inter Ärzte
Service, Landesärztegeschäftsstelle Thüringen, Juri
GagarinRing 68, 99084 Erfurt, Telefon (0361)
5980150, Telefax (0361) 5980160.

Anzeige
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Terminablaufplan zur Wahl zur Vertreterversammlung der
KZV Thüringen 1998
Aktivitäten  Termine
1.  Konstituierende Sitzung des Wahlausschusses  09. März 1998
2.  Ankündigung der Auslage der Wählerverzeichnisse in den Kreisstellen   ca. 20. April 1998 

 im Thüringer Zahnärzteblatt
3.  Rundschreiben des Vorstandes der KZVTh mit der Mitteilung über die  08. Mai 1998

 Eintragung der Mitglieder der KZV Thüringen in das Wählerverzeichnis
 und der Auslageadressen 

4.  Versand der Wählerverzeichnisse an die Kreisstellenvorsitzenden bzw.   20. Mai 1998
 deren Vertreter („Auslagelokale“) 

5.  Auslegung der Wählerverzeichnisse in den Kreisstellen  29. Mai 1998 bis 12. Juni 1998  (2wöchige
 Auslagefrist)

6.  Ende Beanstandungsfrist Wählerverzeichnis  19. Juni 1998 
7.  Bestätigung des Wählerverzeichnisses (Endtermin der Beanstandungen  24. Juni 1998

 zum Wählerverzeichnis und Korrekturen) Feststellung der Verhältnisse 
 -> Sitzverteilung  

8.  Versendung der Unterlagen zur Einreichung der Wahlvorschläge  06. Juli 1998
9.  Einreichung der Wahlvorschläge und Prüfung durch den Wahlausschuß,  06. Juli 1998 bis 28. August 1998

 ggf. Korrektur 
10.  Bestätigung der eingegangenen Wahlvorschläge und Aufstellung der  bis 30. September 1998

 Kandidatenliste durch den Wahlausschuß 
11.  Vorbereitung der Wahlunterlagen  bis 29. Oktober 1998
12.  Versendung der Wahlunterlagen  30. Oktober 1998  
13.  Wahlfrist  04. November bis 03. Dezember 1998

 (24.00 Uhr)
14.  Auszählung der Stimmen (öffentlich)  04. Dezember 1998  

  (Reserve: zusätzlich 05. Dezember 1998)
15.  Ausfertigung des endgültigen Wahlprotokolls  04./05. Dezember 1998

 (Veröffentlichung im TZB Ausgabe 12/1998) 
16.  Versendung der Wahlbenachrichtigungen  11. Dezember 1998 
17.  Feststellung der Mandatsannahmen  21. Dezember 1998 
18.  ggf. Wahlbenachrichtigung Nachfolgekandidaten  22. Dezember 1998 
19.  Feststellung Mandatsannahme  02. Januar 1999 
20.  Konstituierende Vertreterversammlung  23. Januar 1999

Stand: 02.04.98

Wahlausschuß (v.l.n.r.):
Dr. Tumovec, Frau Dr. Piecha,
MR Dr. Nolte, Dr. Dietrich,
DS Neubauer
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Nach Inkrafttreten des 2. NOG sind
die alten Gutachterrichtlinien nicht
mehr anwendbar. In mehreren Sitzun
gen haben die Vorstände der KZV und
der LZK Thüringen beschlossen, ein
gemeinsam getragenes Gutachterwe
sen in Thüringen aufzubauen.

Unsere standespolitischen Vorstellun
gen zu einem neuen Gutachterwesen
weichen natürlich stark von denen der
Krankenkassen ab, die immer noch
die Vorbegutachtung nach wirtschaft
lichen Richtlinien fordern. Dabei ist
doch im neuen Gesetz die Wirtschaft
lichkeit einer Versorgung durch die zu
zahlenden Festzuschüsse für die Kran
kenkassen erfüllt.

Genau an dieser Stelle soll unser
neues Gutachterwesen auch zum Um
denken bei den Krankenkassen füh
ren. Das heißt, bei einem durchzufüh
renden Gutachten wird der Gutachter

eben nur festzustellen haben, ob eine
geplante Versorgung medizinisch not
wendig ist und damit die Krankenkas
se eine Festzuschußpf licht hat. Mit
diesem Ergebnis können die Kranken
kassen dann auch ihre vorgeschriebe
ne Leistungspf licht laut SGB V wirt
schaftlich erfüllen. Die zwischen dem
Zahnarzt und dem Patienten verein
barte individuelle Lösung wird dann
bei höherem Komfort den Patienten
mehr belasten, und nicht mehr die So
lidargemeinschaft. Natürlich wird es
dabei bleiben, daß nicht notwendige
prothetische Versorgungen nicht zu
Lasten der Krankenkassen erbracht
werden können und von den Patienten
selbst f inanziert werden müssen.

Die bisher tätigen Gutachter im
KZVBereich sind abberufen worden.
Mit den territorial gut verteilten 14
neu berufenen Prothetikgutachtern

wollen wir (zunächst) versuchen, die
neuen Aufgaben im Gutachterwesen
zu bewältigen.
In den nächsten Tagen werden wir die
Krankenkassen über die neu berufe
nen Gutachter informieren. Hier
bleibt abzuwarten, ob der Vorschlag
Akzeptanz findet. Über die genauen
Regelungen des Gutachterwesens wer
de ich Sie in einem der nächsten Vor
standsrundschreiben ausführlich infor
mieren.
Anzumerken sei noch, daß wir mit
diesem neuen Gutachterwesen auch
auf diesem Sektor der Zahnheilkunde
ein Stück Freiberuf lichkeit und die
dazugehörende Verantwortung des
Zahnarztes in der Zweierbeziehung
ArztPatient stärken wollen.

DS KlausDieter Panzner
Referent für Prothetik und
Gutachterwesen

gez. Dipl.Stom. Peter Luthardt
Vorstandsvorsitzender

Übergangsregelungen im Gutachterwesen in Thüringen
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Ursula Heidrich in den Ruhestand verabschiedet
Am 31.01.1998 war für Ursula Heidrich
formell der letzte Arbeitstag. Sie trat ab
01.02.1998 in den wohlverdienten Ru
hestand. Frau Heidrich war nach der
Wende in die Dienste der KZV Thürin
gen eingetreten, in den letzten Jahren
am Empfang beschäftigt und damit
sehr vielen Thüringer Zahnärztinnen
und Zahnärzten persönlich bekannt
gewesen. Sie war für die Besucher der
KZV der erste Ansprechpartner und
damit auch ein „Aushängeschild“ der
Körperschaft. Aber auch für unsere Te
lefonpartner war sie häufig der erste
Kontakt in der KZV für die Weiterver
mittlung in die Fachbereiche.

Frau Heidrich kam am 12.08.1991 zur
KZV Thüringen und war zunächst in
der Abteilung Abrechnung beschäftigt.
Als mit dem Einzug in das Haus Lieb
knechtstraße die Stelle am Empfang
vakant wurde, war sie eine der ersten
Mitarbeiterinnen, die sich um diese Tä
tigkeit bewarb. Da an dieser Stelle auch
der gesamte Posteingang verwaltet
wurde, mußte die zu beschäftigende
Mitarbeiterin über eine besondere Ver
trauenswürdigkeit verfügen. Auch des
halb wurde Frau Heidrich für diese
Aufgabe ausgewählt und hat sich in
den Jahren ihrer Tätigkeit durch Zuver
lässigkeit, Freundlichkeit und Zuvor
kommenheit ausgezeichnet und damit
das in sie gesetzte Vertrauen voll er
füllt. Sie war frühmorgens oft die Erste
im Haus und abends ebenso oft die
Letzte, weil sie für die Verschlußsicher
heit mit verantwortlich war. Durch ihre
Umsicht und sachliche Verantwortlich
keit konnten sich alle Beschäftigten im
Haus der KZV und ebenso die Mitglie
der auf sie verlassen. Die Durchsicht,
Verteilung und Bearbeitung der gerade
in Abrechnungszeiten in großem
Maße eingehenden Postsendungen al
ler Art bewältigte sie mit Kompetenz.
Darüber hinaus war sie immer zu wei
teren Aufgaben bereit, wie die Hilfe bei
verschiedenen anderen Dienstleistun
gen.

Als Mitarbeiterin der Abteilung Allge
meine Verwaltung hat sie der KZV in

den Zeiten ihrer Beschäftigung wert
volle Dienste erwiesen. Vorstand und
Geschäftsführung wünschen Frau
Heidrich für den neuen Lebensab
schnitt alles erdenklich Gute, vor allen
Dingen Gesundheit. 

Für jeden Beschäftigten soll es auch ei
ne Zeit geben, in welcher er von vielen
Jahren der Berufstätigkeit ausruhen
und neue Eindrücke gewinnen kann.
Diese Erfahrungen des Ruhestandes

wird Frau Heidrich, die von allen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern der
KZV ebenfalls herzlich und mit vielen
Blumen und guten Wünschen verab
schiedet wurde, nun sammeln können,
und wir wünschen ihr dazu alles er
denklich Gute. 

J. Zerull

Einladung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
gemäß § 6 Absatz 5 der Satzung der KZV Thüringen lade ich Sie
hiermit zur Vertreterversammlung ein.

Die Vertreterversammlung findet statt:
Termin: Samstag, 16. Mai 1998   ·   Beginn: 9.00 Uhr
Ort: KZV Thüringen, Rathenaustraße 52, 99085 Erfurt,
Obergeschoß, Sitzungssaal
Tagesordnung:  1. Regularien

 2. Bericht des Vorstandsvorsitzenden
 3. Abstimmung über vorliegende Anträge
 4. Sonstiges

Die Vertreterversammlung ist für die Mitglieder der KZV Thüringen öffentlich.

Mit kollegialen Grüßen
Dr. Martina Radam
Vorsitzende der Vertreterversammlung

Hauptgeschäfts
führer Jürgen
Zerull wünscht 
Ursula Heidrich
alles Gute



176 tzb 4/98

KZV

Waisenkinder, Menschen ohne ein
Dach über dem Kopf, Krankheiten
und Hungersnöte - dies sind beileibe
keine Szenarien, die es nur in der soge
nannten Dritten Welt gibt. Auch in
Europa, sozusagen vor unserer Haus
tür, herrschen Not und Elend. Das Ar
menhaus unseres Kontinents ist der
Balkan.

Besonders schlimm ist die Situation in
Bulgarien, das noch immer unter den
Folgen des sozialistischen Regimes zu
leiden hat. Die Stadt Erfurt unterhält
mit der bulgarischen Stadt Lowetsch
schon seit einigen Jahren eine Partner
schaft. Nun kam ein Hilferuf aus Bul
garien. Die Stadtverwaltung wandte
sich mit der Bitte um humanitäre Hilfe
an die Freunde in Thüringen. Darauf
hin rief Oberbürgermeister Man
fred O. Ruge eine große Spendenakti
on ins Leben.

Auch die KZV Thüringen verschloß
sich diesem Hilferuf nicht und erklärte
sich bereit, für die LowetschAktion
10.000 Mark zur Verfügung zu stellen.
Oberbürgermeister Manfred Ruge und
Ratsherr Andreas Malur, der die
Spendenaktion seitens der Landes

hauptstadt koordiniert, freuten sich
über den überdimensionalen Scheck,
den KZVVorsitzender Peter Luthardt,
Vize Thorsten Radam und Hauptge
schäftsführer Jürgen Zerull im Erfur
ter Rathaus überreichten.
Bei der Scheckübergabe betonte Peter
Luthardt, die KZV sei dem Spenden

aufruf gerne gefolgt. „Zu Bulgarien ha
ben gerade wir eine besondere Bezie
hung. Der Übergang vom Sozialismus
in die Marktwirtschaft trifft das Land
ausgesprochen hart. Wir freuen uns,
mit unserer Spende einen Beitrag zur
medizinischen Versorgung in Lo
wetsch leisten zu können.“ Stellvertre
tender KZVVorsitzender Thorsten
Radam überreichte dem Oberbürger
meister außerdem eine Urkunde und
wünschte der Spendenaktion viel Er
folg.

Manfred Ruge dankte den Vertretern
der KZV, daß sie für die Not der Men
schen in Erfurts Partnerstadt ein Herz
bewiesen haben. Das Stadtoberhaupt
reichte den Scheck an Andreas Malur
weiter, der die schlimme Situation in
Lowetsch bei mehreren Besuchen ken
nengelernt hat. Am größten sei die
Not momentan in den Waisenhäusern

KZV spendet 10.000 Mark für die Menschen in Bulgarien
Freude auch bei Erfurter Schule: Neuer Computer ist Schmuckstück im EDVRaum

Thorsten Radam und Peter Luthardt übergeben den Scheck an Oberbürger
meister Manfred Ruge und Ratsherr Andreas Malur

Auch Schulleiterin Gabriele Mans
(li.) und Sonderpädagogin Anne
marie Riese (hi. re.) bedankten sich
für die großzügige Spende
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der bulgarischen Stadt, sagte er. Der
Bitte des Oberbürgermeisters, das
Geld in diesem Bereich verwenden zu
können, stimmten die KZVVertreter
deshalb gerne zu.
Inzwischen hat sich ein Hilfstransport,
bepackt mit Kleidung, Medikamenten,
Spielsachen und vielen weiteren, drin
gend benötigten Gütern, auf die Reise
nach Lowetsch gemacht. Der
10.000MarkScheck der KZV war üb
rigens die größte Einzelspende, die bei
der Aktion „Erfurt hilft Lowetsch“
eingegangen ist.
Nicht nur die Menschen in Lowetsch
wurden von der KZV mit einer Spen
de bedacht, auch vor Ort leisteten die
Thüringer Kassenzahnärzte einen
wichtigen sozialen Beitrag. Die Schule
für Körperbehinderte in Erfurt bekam
aus den Beständen der KZV einen
Computer überreicht. Wegen der
Schließung von Abrechnungsabteilun
gen wurde er in der Verwaltung in der
TheoNeubauerStraße nicht mehr
benötigt. Der KZVComputer ist nun
das modernste unter den Geräten im
EDVRaum der Schule und wird den
Lehrern eine wichtige Hilfe sein, ihre
Schützlinge auf das spätere Berufsle
ben vorzubereiten. 
Bevor der Computer in der Schule auf
gestellt wurde, hatten ihn die EDV
Fachleute der KZV mit der neuesten

und für die Schüler auch sinnvollen
Software ausgestattet. Schulleiterin
Gabriele Mans und Sonderpädagogin
Annemarie Riese bedankten sich
stellvertretend für bei den KZVVorsit
zenden Peter Luthardt und Thorsten
Radam sowie bei Hauptgeschäftsfüh
rer Jürgen Zerull für die großzügige
Spende.

Über die Scheckübergabe und über die
Überreichung der Computerspende
berichteten Erfurter Tageszeitungen
und Anzeigenblätter in ihren Lokal
ausgaben.

St. Pöhlmann

Ausschreibung
Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von
Zulassungsbeschränkungen betroffenen Zulassungsbezirk Greiz ab 31. März
1999 ein Vertragszahnarztsitz in

Ronneburg

ausgeschrieben.

Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Ge
schäftsstelle des Zulassungsausschusses einzureichen.

Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen,
Zulassungsausschuß, TheoNeubauerStraße 14, 99085 Erfurt

Anzeige DENTAL 2000
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Das UDASystem ist ein System, das
aus zunehmender Unzufriedenheit mit
der Methode, gesunde Zähne zu um
schleifen und zu überkronen zugun
sten des Ersatzes der fehlenden an
grenzenden Zähne mittels Brücken
zwischenteile, entwickelt wurde.
Universal Dental Anchorage, das uni
versale Brückenankersystem.
Universell, wegen der breiten Anwen
dungsmöglichkeit im Front und Sei
tenzahngebiet des Ober und Unterkie
fers für den Ersatz von ein und meh
reren Zähnen.
Dental Anchorage, da es sich um ein
spezifisches Verankerungssystem im
natürlichen Zahn handelt.
Somit stellt das UDASystem einen
schonenden Brückenprothetischen
Zahnersatz innerhalb von Schaltlük
ken dar. 
Die Präzisionsanker sind aus Titan ge
fräst, einem im höchsten Grad bio
kompatiblen Material. UDAAnker
werden mittels intrakoronärer Reten
tionsstifte am Pfeilerzahn befestigt.
Darauf wird die laborgefertigte Brücke
geklebt. Um eine exakte Passung zwi
schen UDAAnker und Brückenma
tritze zu erreichen, werden spezielle
Hilfsteile für das zahntechnische La
bor benötigt. 
Das UDASystem soll die Lücken
schließen, wo das stomatognathe Sy
stem geschont und die Biosubstanz be
wahrt werden kann. Das Behandlungs
risiko für die Zähne ist somit gering.

Klinische Vorteile einer UDABrücke
-  erhaltend und reversibel
-  Bewahrung der Ästhetik der natür

lichen Pfeilerzähne
-  Bewahrung der natürlichen Okklu

sion und Artikulation der Pfeiler
zähne

-  marginale Integrität
-  Universalität durch Möglichkeiten

der prothetischen Methodenkombi
nation

-  Verzicht auf eine Lokalanästhesie

Das UDASet
Herzstück des UDASystems sind die
Mikropräzisionsanker auf Reinsttitan
(DIN50049 3.1B)
Einschlüsse: H2 0,006; Fe 0,25; C 0,3;
O2 0,17; N2 0,007.
In seiner Grundausstattung bietet die
ses Lückenversorgungssystem 3 ver
schiedene Ankertypen entsprechend
der jeweiligen Indikation für das
Front und Seitenzahngebiet. Um in
kleinsten Diastemen arbeiten zu kön
nen, benötigt man ein spezielles Mi
krowinkelstück. Dieses ermöglicht ein
problemloses Handling in Lücken von
mindestens 6 mm Breite. Weiterhin
beinhaltet das UDASet Hilfsteile für
das Zahntechnische Labor zum Er
stellen passgenauer Bohrschablonen
und Modellationshilfen. Um die Mi
kroanker problemlos zu fassen und im
Pfeilerzahn zu arretieren, besitzt das
UDASet zwei spezielle Pinzetten. Das
Einsetzkomposite vervollständigt das
Set.

Mit weniger mehr erreichen, der
neue schonende Weg in der fest
sitzenden Teilprothetik
Das UDASystem ermöglicht eine
festsitzende und stark belastbare Auf
hängung der Brücke zwischen zwei ge
sunden Pfeilerelementen ohne Über
kronung. Die Fixation erfolgt mittels
intrakoronärer Retentionspins und der
adhäsiven Anlage der extrakoronären
Ankerf läche. Jeweils ein Anker wird
an der approximalen Seite des jeweili
gen Pfeilers plaziert. Der Ankertyp
wird nach der Form des Pfeilerzahnes
und nach dessen Lokalisation ausge
wählt. Die eigentliche Brücke wird auf
die Ankermatritzen geklebt.

Indikation für eine UDABrücke
Grundsätzlich muß immer eine li
neare Pfeilerverbindung möglich sein.
Die Approximalf lächen, an denen der
Anker befestigt wird, sollen kariesfrei
sein.

-  Schaltlücken im OK/UK sowohl
im FZG als auch im SZG

-  Kombination mit konventionellen
InOnOverlays oder Kronen

-  Kombination mit Marylandattach
ments

-  Kombination mit gegossenen ab
nehmbaren Teilprothesen

-  Kombination mit Implantaten als
Stressbreaker

Kontraindikation für eine
UDABrücke
Können die Pfeiler nicht linear mitein
ander verbunden werden, ist eine reine
UDABrücke kontraindiziert. Bruxis
mus stellt ebenfalls eine Kontraindika
tion dar. UDAAnker dürfen nicht in
Amalgam, GIZ oder ähnlichen Werk
stoffen appliziert werden. Niemals
darf ein UDAAnker an einer Freiend
lücke stehen.

Belastbarkeit von UDABrücken
Kaukraftmessungen von Gerlach und
Nußbaum 1984 ergaben Kaukräfte im
Molarenbereich von ca. 650 N und im
Frontzahngebiet von ca. 250 N. 
Die von Schwickerath durchgeführten
Untersuchungen zur Scherfestigkeit
von UDABrücken ergaben Werte von
900 - 1350 N. 
Somit kann man von einem Brücken
system erwarten, daß es in der klini
schen Situation stark genug sein wird,
wenn in Laborversuchen eine zwei bis
drei mal höhere Belastbarkeit festge
stellt werden kann, als die beim Pati
enten maximal auftretende Kaukraft.
Dieser Forderung entsprechen alle
UDABrücken mit Anker 1/2 bei allen
Zahnlücken und die Ankerkombinati
on 2/3 im Frontzahnbereich. 
Eine Ankerfraktur kommt dank der
Form und Größe sowie des verwende
ten Materials praktisch nicht vor. Je
doch sollte peinlichst darauf geachtet
werden, daß die Anker linear mitein
ander verbunden werden können und

UDA® plus -
Die schonende Alternative in der festsitzenden Teilprothetik
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somit schädliche Zugkräfte eliminiert
werden.

Aufbau der Präzisionsanker
Ankertyp 1 ist konisch geformt und
hat eine Höhe von 3,9 mm. Dieser An
ker wird im Molaren und Prämolaren
gebiet angewendet.
Ankertyp 2 hat eine zylindrische
Form und ist universell im gesamten
Gebiß einsetzbar. Seine Länge beträgt
3,5 mm.
Ankertyp 3 ist ein Stift mit einem ku
gelförmigen Kopf, dessen Durchmes
ser 1,5 mm beträgt. Die Länge des
Stiftes beträgt 2,1 mm und der Stift
durchmesser 0,9 mm. Dieser Anker
findet seine Anwendung ausschließ
lich im Frontzahngebiet. 
Die Anker 1 und 2 besitzen zwei Stifte
mit einer jeweiligen Länge von 2,1
mm. Diese Pins garantieren die Veran
kerung im Zahn. Des weiteren gibt es
noch Pins mit einer Länge von 1,5
mm, welche besonders bei jugendli
chen Patienten mit größeren Pulpen
caven ihre Anwendung finden. 
Alle Stifte besitzen Retentionsrillen
und weisen eine 30° Rotationsfähig
keit auf. Diese ermöglicht den pro
blemlosen Ausgleich und die Applika
tion des Ankers im Zahn bei nicht ex
akt paralleler Bohrung. Die UDAStif
te werden horizontal in den Zahn ein
gesetzt.

Behandlungsablauf step by step
1. Zahnarztsitzung
Diagnostik: Die folgenden Punkte
umfassen grundlegende Entschei
dungskomponenten, ob eine Indikati
on des UDASystems vorliegt:
1  Kondition der Pfeilerelemente
2  Die zu erwartenden Druckverhält

nisse
3  Kondition des Parodontiums
4  Höhe der klinischen Krone
5  Form der klinischen Krone
6  Ästhetische Anforderungen an

den jeweiligen Zahnersatz
7  Die Größe des zu überbrücken

den Diastems
8  Das Areal, worin sich das zu

schließende Diastem befindet
9  Die Relation der Pfeilerelemente

zueinander

10  Die endodontische Kondition der
Pfeilerelemente

11  Die UDAspezifischen Fertigkei
ten des Zahnersatzes

Röntgen: Zahnfilm für die Bestim
mung von Form und Größe der Pul
penkammer und des Parodontes    
Auswahl der Pinlänge 2,1/1,5 mm

Abformung: 
Die klinische Situation muß im Vor
feld samt Antagonisten abgeformt und
ein    Bißregistrat erstellt werden.

1. Arbeitsphase Labor
Auswahl und Positionierung der An
ker
Ausgangspunkt zur Positionierung ist
die Zahnmitte. Die bukkale Begren
zung des Ankers sollte in Höhe der
Zahnmitte bei Frontzähnen und in
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Höhe der Zentralfissur bei Seitenzäh
nen liegen. Zur Okklusionsf läche als
auch zur marginalen Gingiva benötigt
man mindestens 1 mm Platz.

Herstellung der Bohrschablonen
Es ist stets darauf zu achten, daß die
Anker plan am Zahn anliegen. Wenn
nötig muß die Approximalf läche mit
einem EVAKopf und einem Feinst
korndiamanten (Farbkode gelb) ge
glättet werden. Alternativ kann auch
ein Feinstkorndiamant im Schnellauf
winkelstück verwendet werden. Die zu
den Ankern gehörigen Bohrschablo
nen werden mit etwas rosa Platten
wachs am Modell fixiert und die
genaue Ankerlage bestimmt. Als
hilfreich hat sich die Verwendung ei
nes Parallelometers erwiesen. Aus ei
nem kalthärtendem Autopolimerisat
(Palavit G, Pattern Resign, Kallocryl
CPGM) kann nun die Bohrschablone
hergestellt werden. Es ist hierbei
darauf zu achten, daß das Gipsmodell
isoliert wurde und die Ausdehnung
des Kunststoffes nicht über den hori
zontalen Äquator des Zahnes ausge
dehnt wird.

Konditionierung der UDAAnker
Unmittelbar vor dem Einkleben der
Anker müssen selbige konditioniert
werden, um einen spaltfreien Verbund
zwischen Zahnoberf läche und Ti
tananker zu bekommen. Hierfür sollte
das RocatecVerfahren der Fa. ESPE
Seefeld oder das SilicoaterVerfahren

der Fa. Kulzer Wehrheim verwendet
werden. Alle übrigen KunststoffMe
tallKonditionierungsverfahren sind
für diese Zwecke nicht zu empfehlen.

2. Zahnarztsitzung
Als conditio sine qua non muß dem
Patienten der Kofferdam angelegt wer
den. Die laborgefertigte Bohrschablo
ne wird auf deren Passung überprüft.
Die approximale Anlagef läche muß
plan sein. Wenn nötig f lacht man die
se noch ab. Die Qualität der Abf la
chung kann mit einer Ash6 überprüft
werden.
Nachdem die Bohrschablone auf den
Zahn aufgesetzt wurde, werden die
Bohrlöcher mit einer Bleistiftmine
oder einem wasserfesten Fineliner
markiert.
Mit einer 0,9 mm Diamantkugel wird
der Zahnschmelz perforiert. Die
Schmelzkörnung dient als Führung für
die Tiefenpräparation mit dem Mikro
winkelstück.
Mit einem nichtkonditionierten Anker
wird anschließend die Paßgenauigkeit
der Bohrungen kontrolliert. Die Anker
müssen spaltfrei und plan am Zahn
anliegen. Die Klebef lächen werden
mit 37%iger Orthophosphorsäure für
20 Sekunden geätzt und danach
gründlich mit einem Wasserstrahl
gereinigt. Im Total Bonding Verfahren
konditioniert man Dentin und
Schmelzareale entsprechend der Her
stellerangaben. Aus eigener Erfahrung

kann das Bondingsystem Syntac clas
sic® Fa. Vivadent Schaan Lichtenstein
und der zugehörige Dualzement Va
riolink® empfohlen werden.

Der silikatisierte UDAAnker wird un
mittelbar vor dem Einkleben silani
siert. Hierfür kann Monobond S® Fa.
Vivadent Schaan Lichtenstein oder Si
liseal® der Fa. Kulzer Wehrheim ver
wendet werden. In beiden Fällen han
delt es sich chemisch um ein Meth
acryloxypropyltrimethoxisilan.

Um ein vorzeitiges Aushärten des
Dualzementes zu verhindern, darf die
OPLeuchte nicht unmittelbar auf den
zu behandelnden Zahn gerichtet wer
den. Mit Hilfe einer Häkchensonde
wird etwas Dualzement in die Bohr
löcher eingebracht und gleichzeitig
der Anker mit Dualzement beschich
tet. Die zugehörige selbstarretierende
Ankerpinzette ermöglicht ein pro
blemloses Fassen des Ankers. Zuerst
wird der Anker mit dem integrierten
Pin in das marginal gelegene Bohrloch
inkorporiert und danach der zweite
Pin nachgeschoben. Grobe Über
schüsse entfernt man vorsichtig mit ei
nem dünnen Pinsel. Der Anker wird
nun mit einem Glyceringel (Oxygard)
umgeben, um eine Sauerstoffinhibiti
onsschicht zu verhindern.

Von allen Seiten wird nun der Dualze
ment 60 Sekunden photochemisch
gehärtet. Jetzt kann der Kofferdam ab
genommen werden und die klinische
Situation wird mit einem individuellen



Zusammenfassung
Praktiker habe sich durch die tägliche
Arbeit am Patienten beachtliche psy
chomotorische Fähigkeiten und Fer
tigkeiten angeeignet. Um eine
UDABrücke herzustellen, benötigt
man genau diese Fertigkeiten, die den
schon erworbenen sehr ähneln. Ist
man motiviert genug, das bereits er
worbene Wissen zu erweitern, kann
man die UDAspezifischen Fertigkei
ten und theoretischen Grundlagen in
relativ kurzer Zeit erlernen. Man muß
jedoch auch in der Lage und Willens
sein, traditionelle Handlungs und
Denkschemata zu relativieren.

Dies erfordert eine Konzentration auf
Details, um ein optimales Ergebnis zu
erzielen. Obwohl das UDASystem
dem Zahnarzt und dem Patienten glei
chermaßen Vorteile bringt, soll es
nicht als Universallösung angesehen
werden. Es stellt eine lang gemißte Er
gänzung traditioneller Methoden in
nerhalb der Prothetik dar.

Das UDASystem soll Lücken füllen,
wo das stomatognathe System ge
schont und die Biosubstanz bewahrt
werden kann. Eine einwandfrei gesetz
te UDABrücke läßt durch ihre Rever
sibilität den Platz für spätere Eingriffe
stets zu.
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Löffel abgeformt. Es empfiehlt sich
ein normalf ließendes hydrophiles
ASilikon zu verwenden. Beste Ergeb
nisse erzielt man mit President® von
der Fa. Coltene oder Provil® von der
Fa. Bayer.

Wenn notwendig, wird zum Schluß
der Sitzung eine provisorische Notkro
ne aus einem zahnfarbenen Autopoli
merisat hergestellt.

2. Arbeitsphase Labor
Die Abformung wird aus einem Spezi
alhartgips Typ 4 ausgegossen und ein
Modell hergestellt. Bei Verwendung
des UDAAnkers Typ 3 (Kugelanker)
muß vor dem Ausgießen der Abfor
mung ein Dowelpin aus Kunststoff in
die Abformung eingebracht werden.
Der grazile gegossene Gipsanker 3
weist eine zu geringe Bruchtoleranz
auf und wird folglich durch den form
gleichen Dowelpin aus Kunststoff er
setzt.
Vor der Wachsmodellation des Brük
kenteils werden die entsprechenden
Modellierkappen auf die Gipsanker
des Arbeitsmodells gesetzt. Diese be
stehen aus rückstandslos verbrenn
barem Kunststoff und dienen als Mo
dellationshilfe. Gleichzeitig erreicht
man dadurch eine exakte Klebefuge.
Die Gußtechnologie und das an
schließende keramische Verblenden
erfolgt analog herkömmlicher prothe

tischer Brückentechnologie. Unmittel
bar vor dem Einkleben der Brücke
wird selbige silikatisiert.

3. Zahnarztsitzung
Zuerst wird dem Patienten der Koffer
dam angelegt. Die UDAAnker wer
den gereinigt und die Zahnober
f lächen 20 Sekunden mit 37%iger Or
thophosphorsäure geätzt. Anschlie
ßend wird beides abgespült. Die UDA
Anker werden bei 3 - 4 bar (32 - 40
psi) mit dem Air sonic Minisandbla
ster (Fa. Hager & Werken) 15 - 20
sec. silikatisiert. Als Strahlgut verwen
det mann Cojet der Fa. ESPE. Hier
durch ist der Zahnarzt in der Lage, ei
ne SioxCSchicht tribochemisch zu
erzeugen, welche einen spaltfreien, hy
drolysebeständigen Klebeverbund ga
rantiert. Die Metallklebef lächen wer
den im Anschluß silanisiert. Die
UDABrücke wird nun genau wie die
Anker mit einem Dualzement einge
klebt. Zementüberschüsse werden vor
sichtig mit einem Pinsel entfernt und
die Klebefuge mit Glyceringel abge
deckt. Jetzt erfolgt die photochemi
sche Polimerisation.
Nach entfernen des Kofferdams kann
die Okklusion und Artikulation über
prüft und gegebenenfalls nivelliert wer
den.
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Eine 29jährige Patientin kam in unse
re Praxis mit dem Wunsch, den verlo
rengegangenen Zahn 21 brückenpro
thetisch zu ersetzen. Zum Vorstel
lungszeitpunkt trug die Patientin eine
Kunststoffplattenprothese (Dia 1/2).

Auf Grund der jahrelangen Tragezeit
dieses gingival gelagerten Zahner
satzes und der erhöhten Plaqueakku
mulation im Bereich der palatinalen
Kragenfassungen hatte sich eine pro
gressive Erwachsenenparodontitis ent
wickelt.

Nach intensiver Mundhygieneinstruk
tion und einer systematischen PAR
Behandlung konnte die progressive
Parodontitis in eine Stagnationsphase
überführt werden. Mit der protheti
schen Planung und Rehabilitation
wurde nunmehr begonnen. Auf Grund
der fortgeschrittenen Parodontitis und
der nahezu kariesfreien Pfeilerzähne

Klinisches Fallbeispiel

1 2

3 4
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war die klinische Ausgangssituation
für eine UDABrücke prädestiniert. Im
Folgenden wurden Planungsmodelle
erstellt, um die zur Anwendung kom
menden Mikrotitananker auszuwählen
und deren exakte Position am Pfeiler
zahn zu bestimmen.
Die Übertragung der Ankerposition
vom Planungsmodell auf den Zahn er
folgte durch eine Positionierungshilfe
(Bohrschablone - Dia 3/4).
Am Zahn 11 wurde ein UDAAnker
Typ 2 und am Zahn 22 ein UDAAn
ker Typ 3 unter Kofferdam eingeklebt
(Dia 5).
Die provisorische Versorgung der Lük
ke erfolgte durch ein BISAcrylCom
posite (Protemp Fa. ESPE), welches in
eine approximal geschlitzte Frasaco
krone eingebracht wurde (Dia 6).
Nach der Herstellung des Spezialmo
dells wurden im zahntechnischen La
bor die farbkodierten Modellationshil
fen über die Gipsanker gestülpt und
ein Brückengerüst modelliert (Dia 7).
Entsprechend der Herstellerangaben
wurde das Wachsgerüst in Metall
überführt (Dia 8) und keramisch ver
blendet (Dia 9).
Die fertige UDABrücke wurde nach
Einprobe unter Kofferdam mit einem
dualhärtenden Kompositekleber (Va
riolink Fa. Ivoclar) befestigt (Dia 10).
Abschließend wurden alle Überschüs

se entfernt, Okklusion und Artikulati
on überprüft. Entscheidend für den
Langzeiterfolg sind exakte Reini
gungsinformationen an den Patienten
und ein entsprechendes Recall.

5 6

7 8

9

Sendung zum Thema „Zähneknirschen
Am 6. Mai von 10 bis 11 Uhr bei der Landeswelle Thüringen

Über Ursachen Auswirkungen und Therapiemöglichkeiten des
Zähneknirschens geht es bei einer Rundfunksendung der Lan
deswelle Thüringen am Mittwoch, dem 6. Mai 1998, von 10 bis
11 Uhr.
Gesprächspartner ist der Öffentlichkeitsreferent der Landes
zahnärztekammer Thüringen, Gottfried Wolf.
Während der Sendung haben auch die Hörer Gelegenheit, Fra
gen zu diesem Thema zu stellen.

Instrumente
Zahnzangen 35, -
Hebel 18, -
Nadelhalter Mathieu 30, -
Mathieu mit Hartmetall 90, -
Knochenzange Luer 70, -
Wundhaken Langenbeck 30, -
Füllungsinstrumente ab 8, -

Wenn Sie Qualität zu günstigen
Preisen suchen, fordern Sie un
seren Katalog  an!
Dr. Meißner Dental
Tel.: 05108/7097  ·  Fax: 05108/7098
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Eine Diagnose und Therapiekonzeption für die rasch fortschrei
tende Parodontitis
(Teil 1) - Diagnostik
Bernd Sigusch

Zielstellung
Gegenwärtig bereiten Diagnostik und
Therapie der rasch fortschreitenden
Parodontitis in der zahnärztlichen
Praxis immer noch Schwierigkeiten.
Diese Tatsache läßt erkennen, daß der
wissenschaftliche Innovationsschub
im Fachgebiet Parodontologie unbe
dingt auch unser tägliches Handeln er
reichen muß. Die Erkennung von
destruierenden Prozessen am Zahn
halteapparat erfolgt leider oft noch zu
spät. Eine mögliche Begründung liegt
in der klinischen Orientierung des
Zahnarztes, die aus traditionellen
Gründen primär auf die Erkennung
und Therapie von Karies und Karies
folgeerkrankungen ausgerichtet ist.
Die umfassende und akribische Son
dierung aller Zahnf leischsulci aus prä
ventiven und diagnostischen Erwägun
gen liegt oft im Ermessen des jeweili
gen Arztes und wird in unserem Ho
norarsystem kaum berücksichtigt.
Dem praktisch tätigen Zahnarzt feh
len oft aber auch die diagnostischen
und therapeutischen Strategien, wenn
er sich nicht nur solitären, sondern ei
ner Vielzahl vertiefter Sulci gegenüber
sieht. Um vor allem aber auch soge
nannte Risikopatienten betreuen zu
können, die frühzeitig durch ausge
prägte destruktive Prozesse am Zahn
halteapparat von Zahnlosigkeit be
droht sind, bedarf es neben der Erken
nung von Risikofaktoren besonderer
individueller Diagnose und Behand
lungsstrategien.

Einleitung
Während es Parodontitisformen gibt,
die durch den langsamen Verlust des
Alveolarknochens gekennzeichnet
sind, erfordern gerade jene besondere

Aufmerksamkeit, bei denen die rasch
fortschreitende Zerstörung des Zahn
halteapparates einhergeht mit einer ra
schen Destruktion des stützenden Al
veolarknochens. Diese schweren De
struktionsvorgänge führen oft schon
im jugendlichen Gebiß unter anderem
auch zum Zahnverlust im Frontzahn
bereich. So sind vor allem geeignete
Konzepte gefragt, die die zeitgemäße
parodontologische Diagnostik mit
moderner Parodontaltherapie verbin
det. Die verfügbaren klinischen Para
meter sind von relativ geringem Wert,
wenn es darum geht, die destruktive
Tendenz in irgend einer Form zu erfas
sen. So werden künftig auch paraklini
sche Befunde aus dem Bereich der Mi
krobiologie und der Immunologie eine
nicht unwesentliche Rolle spielen. Für
die breite klinische Nutzung der neuen
wissenschaftlichen Ergebnisse sollte
die Industrie ihr „know how“ zur Ver
fügung stellen.
Durch moderne mikrobiologische
Verfahren, insbesondere in der Anae
robierdiagnostik, besteht inzwischen
die Möglichkeit, bestimmte Leitkeime,
wie Actinobacillus actinomycetem
comitans oder Porphyromonas
gingivalis, dem progressiven Verlauf
der Parodontitis zuzuordnen. Die Tat
sache, daß oft nur an einzelnen Paro
dontien im Mund die Entzündung wie
derholt progredient wird, während an
dere Stellen unbefallen bleiben, ver
mittelt einen Eindruck, wie bedeutsam
auch lokale und systemische Abwehr
faktoren sind.
Bekanntermaßen steht auch die ausge
prägte Gewebs und Knochendestruk
tion an zahlreichen Parodontien häu
f ig nicht in Übereinstimmung mit der
geringen Menge vorhandener Plaque.

So liegt die Vermutung nahe, daß be
stimmte Dispositionen im Immunsy
stem ätiologisch eine Rolle spielen
und die Infektion im parodontalen Be
reich beeinf lussen. In diesem Zusam
menhang wird die Diagnostik be
stimmter Wirtsabwehrfaktoren zuneh
mend auch klinisch relevant, um früh
zeitig Risikopatienten zu erkennen.
Das therapeutische Herangehen, ins
besondere bei den rasch fortschreiten
den Parodontitisformen, sollte zuneh
mend von einem Denken geprägt sein,
das es sich bei der Parodontitis über
infiziertes Weich und Hartgewebe
handelt. Eine derartige Überzeugung
fordert aber letztlich einen Paradig
menwechsel im klinischen Herange
hen. Dieser sollte sich von der Paro
dontalchirurgie zur Parodontalmedi
zin vollziehen. Weil sich oft Unsicher
heiten bei der Festlegung des richtigen
therapeutischen Konzepts ergeben, ist
es insbesondere für die erfolgreiche
Behandlung der früh beginnenden und
rasch fortschreitenden Parodontitis
formen wichtig, nach einer ausrei
chend medizinisch begründeten Dia
gnosefindung eine durch mehrere
Schritte gegliederte Therapiestrategie
zu entwickeln und auch anzuwenden. 

Klinisches Bild
Die rasch fortschreitende Parodontitis
(rapidly progressive periodontitis
RPP) wurde 1983 von Page und
Schroeder1 klassif iziert. Sie wird zu
sammen mit den juvenilen Parodonti
tisformen unter dem Begriff: früh be
ginnende Parodontitis (early onset pe
riodontitisEOP) geführt. Es ist eine
Parodontitisform, die im jugendlichen
Erwachsenenalter beginnt, teilweise
auch als postjuvenile Parodontitis be
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zeichnet wird und sich in der Regel bis
zum 35. Lebensjahr manifestiert hat
(Abb. 1). 

Abb. 1:
Klinisches Bild einer Patientin mit
früh beginnender Parodontitis

Frauen sind wahrscheinlich häufiger
betroffen als Männer2-4, außerdem
weisen diese Patienten oft einen deut
lich geringeren Kariesbefall auf, als
nicht parodontal Erkrankte gleichen
Alters. Charakteristisch ist die ausge
prägte Destruktion am Zahnhalteap
parat, häufig an allen Parodontien der
Dentition. Man grenzt diese Parodon
titisform klinisch von der lokalisiert ju
venilen Parodontitis (LJP) ab, die häu
f ig im 13. - 17. Lebensjahr beginnt.
Die LJP ist typischerweise durch At
tachmentzerstörung an den Inzisivi
und den ersten Molaren charakteri
siert. Die sehr seltenen präpubertären
Formen sollen hier nicht näher be
sprochen werden. Klinisch sind die
Formen der EOP oft durch eine feine,
lose auf liegende, schlecht minerali
sierte Plaque gekennzeichnet. Typisch
akute Entzündungszeichen der margi
nalen Gingiva: Schwellung, Rötung,
Blutung auf Sondierung/Berührung
bei der Zahnpf lege können wechseln
mit weniger akuten Stadien. Charakte
ristisch ist allerdings, daß auch im po
stakuten Stadium bzw. oft nach aus
schließlich mechanischer Therapie
das sogenannte „Zahnf leischbluten“
als augenfälliges Symptom erhalten
bleibt. Die EOP ist meist durch ver
mehrte sulkuläre Sekretion gekenn
zeichnet, die nicht selten in eine deut
liche Pusentleerung übergeht. Ein typi
sches Kennzeichen, insbesondere der
RPP, ist der oft ausgeprägte Attach
mentverlust an mehreren Parodontien,

der sich je nach Dauer des Entzün
dungsverlaufs, in deutlich erhöhten
Sondierungstiefen (meßbar mit Paro
dontalsonde) zeigt: ST >  8 mm an vie
len Stellen, z. T. bis 14 mm und mehr.
Klinisch wird der ausgeprägte Verlust
des Zahnhalteapparates bzw. des al
veolären Knochens durch erhöhte
Zahnlockerung deutlich. Röntgenolo
gisch ist der Verlust des Alveolarkno
chens nachweisbar, der bei Patienten
mit RPP teilweise > 2/3 der Wurzel
länge betragen kann und im Extrem
fall bis nach apikal fortschreitet und
manchmal den die Zahnwurzelspitze
umgebenden Knochen vollständig mit
erfaßt. Eine retrograde Infektion der
Pulpa wird nicht selten beobachtet.
Angesichts dieser ausgeprägten de
struktiven entzündlichen Veränderun
gen ist auch die Beteiligung benach
barter Strukturen insbesondere im Be
reich der Prämolaren/Molarenregion
des OK nicht ausgeschlossen. Diffe
rentialdiagnostisch ist z. B. bei einer
dentogen verursachten Sinusitis maxil
laris immer auch an eine mögliche
Parodontitisgenese zu denken.

Mikrobiologische Diagnose
Um die Ausprägung des klinischen
„Vollbildes“ durch Früherkennung
möglichst zu vermeiden, bzw. nach
klinischer Diagnosestellung die richti
gen therapeutischen Konsequenzen
ziehen zu können, ist heute eine Ana
lyse der parodontopathogenen Keim
f lora unerläßlich. Die mikrobiologi
sche Diagnostik der EOPFormen ist
inzwischen allgemein anerkannt5-8 und
stellt eine entscheidende diagnostische
Säule im Rahmen einer durch Antibio
tika erweiterten Therapiekonzeption
für die LJP und RPP dar9, 10. Sie sollte
in der Regel zu Beginn der hygienisie
renden Vorbehandlung durchgeführt
werden, bzw. nach deren Abschluß die
eventuell notwendige systemische An
tibiotikatherapie absichern11, 12. An
zucht und Kultur der Anaerobier spie
len eine zentrale Rolle in der Diagno
stik. Für den progressiven Verlauf ver
antwortlich sind u. a. die lokal im
munsupprimierenden, gewebspene

trierenden und osteolytischen Eigen
schaften, die insbesondere für Actino
bacillus actinomycetemcomitans
und Porphyromonas gingivalis
nachgewiesen wurden13-15. Die früh be
ginnenden und rasch fortschreitenden
Parodontitisformen sind im wesentli
chen durch folgende Bakterien cha
rakterisiert: Actinobacillus actino
mycetemcomitans, Porphyromo
nas gingivalis, Prevotella inter
media, Campylobacter rectus, Ei
kenella corrodens, Fusobacteri
um nucleatum, Treponema denti
cola. Eine Schlüsselrolle für den dia
gnostischen Erfolg spielen Entnahme
und Transport der subgingivalen Pla
que. Auf Grund der hohen Sauerstoff
empfindlichkeit der obligaten Anaero
bier ist mit besonderer Sorgfalt vorzu
gehen. Die Probeentnahme sollte mit
tels endodontischer Papierspitzen er
folgen (Abb. 2a, b). 

Abb. 2a:
Mikrobiologische Probeentnahme
mit endodontischen Papierspitzen
ISO 30

Abb. 2b
Lagerung der Papierspitzen zur
„Anzucht“ im Transportmedium
zur molekularbiologischen Diagno
stik ohne Medium

Die Variabilität ist dabei geringer als
bei der Entnahme mittels Kürette, und
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außerdem wird die sogenannte
„schwimmende - nichtadhärente Pla
que“ besser erfaßt. Die Bakterien die
ser beweglichen Plaque sind unter an
derem an der Penetration in das umge
bende Gewebe beteiligt. Der Trans
port ins Labor erfolgt in reduziertem
Transportf luid, und das Anlegen der
Kultur sollte sich unmittelbar an
schließen. Die verschiedenen Reinkul
turen werden u. a. mit Hilfe von bio
chemischen Testsystemen identifi
ziert. Die Kulturergebnisse liegen in
der Regel nach ca. 2 - 3 Wochen vor
und ermöglichen eine qualitative und
quantitative Aussage zur bakteriellen
Besiedlung der Zahnf leischtasche.
Dabei sind die Leitkeime der jeweili
gen Parodontitisform von besonderem
Interesse. Übliche Methoden des Anti
biogramms, d. h. der AntibiotikaResi
stenzbestimmung sollten sich, falls nö
tig, unmittelbar anschließen und zur
Entscheidungsfindung bzgl.einer not
wendigen Antibiotikaapplikation bei
tragen.
Zunehmend wird die mikrobiologi
sche Diagnostik durch moderne mole
kularbiologische Verfahren, wie dem
DNA oder RNANachweis parodon
topathogener Bakterien mittels mar
kierter Gensonden, auch sensitiver ge
staltet16, 17 und so für die Praxis verein
facht. Allerdings gilt die Kultur beson
ders zur quantitativen Beurteilung der
bakteriellen Infektion nach wie vor als
das Mittel der Wahl und ist in der Re
gel aussagekräftiger als die bisherigen
kommerziellen Tests, da der moleku
larbiologische „Keimnachweis“ auch
alle avitalen Bakterien mit einbezieht.

Immunologische Diagnose
Über den Gingivasulkus bzw. die paro
dontale Tasche eröffnet sich der dia
gnostische Zugang zur lokalen Wirts
abwehr in einem sehr sensiblen Ab
wehrbereich des Organismus. Dieser
anatomische Grenzbereich ist durch
das mögliche Eindringen von Mikro
organismen besonders gefährdet. Eine
ständige Migration polymorphkerni
ger neutrophiler Granulozyten (PMN)
aus dem Gefäßsystem via Bindegewe

be und Verbindungsepithel in den Sul
kus bzw. die parodontale Tasche wirkt
der bakteriellen Invasion entgegen18.
Dabei ist die Phagozytosefunktion der
PMN als zentraler zellulärer Resi
stenzmechanismus von besonderer
Bedeutung.
Die bisher von uns routinemäßig
durchgeführte Diagnostik hat das Ziel,
Leukozyten des Gingivasulkus bzw.
der parodontalen Tasche zu gewinnen,
ihre Anzahl, Vitalität und Phagozyto
sefunktion in vitro verschiedenen Ver
laufsformen der Parodontitis margina
lis zuzuordnen19. Die Zellgewinnung
beruht auf einer einfachen Methode
(Abb. 3). 

Abb. 3:
Spülung des gingivalen Sulkus/
Tasche mittels Eppendorfpipette
und physiologischer Kochsalzlö
sung zur Gewinnung von PMN

Nach relativer Trockenlegung wird
physiologische Kochsalzlösung unter
Schonung des Weichgewebes mit einer
handelsüblichen Laborpipette (5 µl) in
den Sulkus bzw. die Zahnf leischtasche
appliziert. Durch anschließendes As
pirieren werden die Sulkuszellen her
ausgespült und in einem Auffang
behälter gesammelt. Die Leukozyten
werden umgehend präpariert, die Zell
zahl in Türkscher Lösung und die Vi
talität mit dem TrypanblauExklusion
stest bestimmt. Für die parodontale
Tasche findet man deutlich höhere
Zellzahlen als für den gesunden Gingi
vasulkus. Die Sulkuszellvitalität gesun
der jüngerer Probanden liegt bei etwa
85 %. Bei jugendlichen Patienten, die
eine destruktiv verlaufende Parodonti
tis aufweisen, ergibt sich mit durch
schnittlich 74 % eine deutliche Ein

schränkung der Zellvitalität. Bekann
termaßen wird bei LJPPatienten das
Leitbakterium Actinobacillus actino
mycetemcomitans beschrieben. Die
ser Keim bildet u.a. ein Leukotoxin,
welches über Bindung an die Zell
membran zu Permeabilitätsverände
rungen und zur Zerstörung des Granu
lozyten14 führt.
Zur Testung der in vitroPhagozytose
funktion der SulkusPMN werden mit
ABSerum opsonierte hitzegetötete C.
albicans als Indikatorpartikel ver
wendet. Die Immunphagozytose er
folgt auf dem Objektträger in einer
feuchten Kammer 30 min bei 37°C.
Das Präparat wird mit Eosin/Trypan
blau gefärbt und unverzüglich mikro
skopiert. Diese Färbung ermöglicht,
die ingestierten von den extrazellulä
ren Hefen zu unterscheiden und in die
Auswertung nur vitale Zellen einzube
ziehen. Die Gesamtphagozytosekapa
zität ist bei Parodontitispatienten mit
progressivem Verlauf (EOP) im Ver
gleich zu gesunden Kontrollproban
den um bis zu 25 % vermindert.
Mit Untersuchungen zur in vitroChe
motaxisfunktion von polymorphkerni
gen neutrophilen Granulozyten des
Zahnf leischsulkus wird eine deutliche
Reduktion der chemotaktischen Akti
vität für Patienten mit LJP und RPP
nachgewiesen. Dieser diagnostische
Test wird in einer Mikroboydenkam
mer durchgeführt, deren Komparti
mente durch eine Polykarbonatmem
bran (3 µm, Firma Nuclepore) ge
trennt sind (Abb. 4a, 4b). 
Im Assay enthält das untere Kompar
timent FMLP als Chemotraktant, par
allel wird eine Kontrolle mit PBS mit
geführt. Als Chemotaxisindex wird die
Differenz zwischen Versuchs und
Kontrollwert ermittelt. In der LJP
Gruppe wiesen alle Patienten eine um
80 % verminderte Chemotaxisfunkti
on gegenüber der Kontrollgruppe auf.
In der RPPGruppe ergibt sich bei den
meisten Patienten eine Reduktion der
Chemotaxis um 50 %20.
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Abb. 4a:
MikroBoydenkammer für den in
vitroChemotaxistest sulkulärer
PMN

Abb. 4b:
Mikrobiologische Auswertung
(400fache Vergrößerung) von 20
zufällig bestimmten Gesichtsfel
dern

Zunehmend wird aber auch die Rolle
der systemischen Immunabwehr in der
Pathogenese der früh beginnenden
Parodontitis diskutiert. Neben Störun
gen der lokalen Infektabwehr im Sul
kusbereich wurden in unserer Klinik
auch Dysfunktionen der systemischen
Immunabwehr im Blut nachgewiesen.
Während erstere hauptsächlich durch
Störungen der neutrophilen Granulo
zyten gekennzeichnet sind, können die
systemischen Dysfunktionen durch
Veränderungen u. a. der Lymphozyten
charakterisiert sein. Es gibt Hinweise
verschiedener Autoren auf eine Dys
proportion der verschiedenen Lym
phozytensubpopulationen im Blut21-23.
Wir untersuchten im peripheren Blut
von EOPPatienten aus diagnostischen
Gründen auch die in vitroKapazität
mononukleärer Zellen, verschiedene
Zytokine als Stimulationsantwort zu
produzieren. Zytokine sind wichtige
Zellmediatoren, die vorwiegend von
TLymphozyten sezerniert werden
und zur Regulation und Stimulation

des Immunsystems beitragen. Eine
zentrale Rolle im Regulationsmecha
nismus spielen dabei die THelferZel
len24. Die Bestimmung der Zytokinpro
duktion mononukleärer Zellen nach
PHAStimulation ergab Veränderun
gen folgender Zytokine: IFN, IL5,
GMCSF bei Patienten mit RPP im
Vergleich zu gesunden Kontrollpro
banden. Bei den PHAaktivierten Zel
len der RPPPatienten war die
IFNProduktion signifikant vermin
dert im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Die GMCSF und IL5Spiegel waren
dagegen signifikant erhöht in der Par
odontitisgruppe im Vergleich zu den
gesunden Kontrollen. Die proliferative
Antwort auf PHA (Lymphozyten
transformationstest) war bei RPPPati
enten im Vergleich zur Kontrollgrup
pe signifikant vermindert.
Diese Ergebnisse rücken die THelfer
zellen in den Mittelpunkt des Interes
ses. Es sind seit einiger Zeit zwei
CD4+ Zellklone bekannt, die sich in
ihrer Zytokinproduktion unterschei
den. So ist davon auszugehen, daß
Typ1Zellen (Th1) hauptsächlich IL2
und IFN produzieren und Typ2Zel
len (Th2) vorwiegend IL4 und IL5
sezernieren. Andere Zytokine, u. a.
TNF, GMCSF, werden von beiden
Subgruppen produziert24. Die vorlie
genden Ergebnisse deuten auf eine im

munologische Störung bei Patienten
mit früh beginnender Parodontitis hin,
die auf einer verminderten Zytokin
produktion der Th1Zellen (niedriger
IFN Spiegel) und einer erhöhten Zy
tokinproduktion der Th2Zellen (er
höhter IL5 Spiegel) beruhen könn
te25, 26.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß
insbesondere die Untersuchung der in
vitroFunktion (Phagozytose, Chemo
taxis) lokaler PMN ein inzwischen
praktikables paraklinisches Diagnosti
kum für die LJP und RPP darstellt.
Untersuchungen zu möglichen Verän
derungen im peripheren Blut bei Pati
enten mit RPP erfordern noch weitere
Studien zur Sicherung der Validität.
Bisher ist die Nutzung beschriebener
Tests noch auf den zahnklinischen Be
reich der Universitätsklinik be
schränkt. Diese sollten aber auch mit
Hilfe der Industrie in der Zahnärztli
chen Praxis für das Risikoscreening
einsetzbar werden.

Literatur beim Verfasser

Korrespondenzadresse: 
OA Dr. med. Bernd Sigusch
Zentrum für Zahn, Mund und Kiefer
heilkunde, 
Poliklinik für Konservierende Zahnheil
kunde,
Bachstraße 18, 07743 Jena
Tel.: 03641/933758, FaxNr.: 03641/933283

Deutsche Gesellschaft für Hypnose - DGH
Fort und Weiterbildung in klinischer Hypnose

Beginn eines neuen Curriculums
in Jena am 12.9.98

20. DGHTagung
Hypnose und Gesundheit

Bad Lippspringe, Parkhotel
vom 1. bis 4. Oktober 1998

Anmeldung und Information:
Dr. Volker Reindl, Lindauer Straße 6, D86399 Bobingen

Tel. 082343393  ·   Fax 7981



Öffentlichkeitsarbeit

Beitrag fürs „ThüringenJournal“

MDR befragte KammerVize zum Thema ZahnersatzVersicherungen
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„Sind ZahnersatzZusatzversicherun
gen für Kinder und Jugendliche sinn
voll?“ Für diese Frage interessierten
sich Fernsehjournalisten des Mittel
deutschen Rundfunks. Für einen Bei
trag im „ThüringenJournal“ hatte der
MDR auch um eine Stellungnahme
aus zahnärztlicher Sicht gebeten. Der
Wunsch der Journalisten, Fernsehauf
nahmen am Behandlungsstuhl sowie
ein Interview mit einem Zahnarzt zu
bekommen, konnte in der Erfurter
Praxis von KammerVizepräsident Dr.
Andreas Wagner in die Tat umgesetzt
werden.
Mit Kamera, Scheinwerfern und Mi
krofonen rückte das Team an einem
Vormittag an und befragte Dr. Wagner
zum Thema ZahnersatzVersicherun
gen. Auch wurden einige Bilder von
der Behandlung einer jungen Patientin
„eingefangen“. Am Abend war im
„ThüringenJournal“ ein gut recher
chierter Beitrag zu sehen. Dr. Wagner
hatte im Interview die Ansicht vertre
ten, daß eine Zusatzversicherung in
der Regel nicht notwendig sei. Eltern
sollten vorsichtig sein und sich genau
überlegen, ob sie für ihr Kind eine der
artige Versicherung abschließen. Im
Laufe der Jahre kämen nämlich Bei
träge zusammen, die die tatsächlichen
Kosten für einen Zahnersatz um ein
Vielfaches überstiegen.
Diese These wurde durch zwei Re
chenbeispiele bestätigt: Die Journali
stin hatte Angebote von Versiche
rungsgesellschaften verglichen und in
beiden Fällen Summen von mehreren
tausend Mark errechnet. Geld, das viel
sinnvoller angelegt werden könnte ...

red.

Wir gratulieren!
zum 88. Geburtstag  Herrn SR Heinz Herzner
am 3.4.  FlorianGeyerStraße 5, 07545 Gera

zum 88. Geburtstag  Herrn Dr. med. dent. Hans Kümmerling
am 26.4.  Fasaneriestraße 2, 07548 Gera

zum 74. Geburtstag  Frau MR Dr. Elly Weber
am 10.4.  Schulweg 50, 98574 Schmalkalden

zum 73. Geburtstag  Herrn Dr. med. dent. Peter Weiße
am 14.4.  WalterErdmannStraße 28, 07548 Gera

zum 72. Geburtstag  Frau Dr. med. dent. Gisela Gebhardt
am 1.4.  Deegenstraße 3, 07586 Köstritz

zum 71. Geburtstag  Herrn OMR Dr. Claus Dietrich Hantke
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zum 71. Geburtstag  Herrn Dr. Wolfgang Ortleb
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am 8.4.  Kirchplatz 1, 99762 Neustadt

zum 60. Geburtstag  Frau Ruth Hillesheim
am 18.4.  AugustBebelStraße 12, 07778 Dornburg
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Am 14. März 1998 hatte die Zahn
technikerInnung Thüringen ihre Mit
glieder zur Versammlung nach Erfurt
eingeladen.

Obermeister Wolfgang Zierow ging in
seinem Bericht zuerst auf innungsin
terne Angelegenheiten ein. Leider
gebe es auch im Thüringer Innungsbe
reich Hinweise zu unerlaubter Hand
werksausübung, Verstößen gegen
Wettbewerbsvorschriften und illegaler
Beschäftigung. Die Zahntechnikerin
nung Thüringen habe großes Interesse
an der Bekämpfung von derartigen
Vergehen gegen das Gesetz zur Ord
nung im Handwerk und suche gemein
sam mit Vertretern von Arbeitsäm
tern, Hauptzollverwaltungen, Gewer
beämtern und der Staatsanwaltschaft
nach Möglichkeiten, diese Probleme
zu lösen. 

Der berufspolitischen Situation wid
mete Zierow großen Raum in seinem
Überblick. Er zeigte Probleme auf, die
das ZahntechnikerHandwerk seit Ein
führung der Festzuschußregelung be
treffe und gab den Anwesenden Hin
weise zur Handhabung der Abrech
nung bei Härtefallpatienten, bei Kie
ferorthopädie, etc. 
In der gegenwärtigen Zeit, nach Ein
führung der Festzuschußregelung für

Zahnersatz,  sei die Öffentlichkeitsar
beit und die Aufklärung des Patienten
mehr denn je von entscheidender Be
deutung. In den Medien werden oft
falsche oder fehlinterpretierte Infor
mationen verbreitet, die sehr zur
Verunsicherung der Patienten beitra
gen. Hier seien die Zahntechniker ge
meinsam mit den Zahnärzten zur Auf
klärung auf diesem Gebiet gefordert.

Durch die Direktabrechnung mit dem
Zahnarzt werden die Preise trans
parenter, und die Patienten werden be
wußter das PreisLeistungsverhältnis
abfragen. Mehr Beratung und bessere
Informationen seien daher mehr denn
je gefragt. Die partnerschaftliche Be
ziehung zwischen Zahnarzt und Zahn
techniker, die gegenseitige Wertschät
zung, Vertrauen in die Qualität, Lei
stungsfähigkeit und Zuverlässigkeit so
wie ein gesundes PreisLeistungsver
hältnis können als wesentliche Fakto
ren zu einer guten Zusammenarbeit
beitragen.

Die Präsentation des zahntechnischen
Berufsstandes in der Öffentlichkeit er
fahre, so Zierow, immer mehr an Be
deutung und ging auf einige Beispiele
ein. So werde gegenwärtig eine der Pa
tienteninformation dienende Broschü
re „Patientenzuschuß 1998“ vorberei

tet und allen Mitgliedern der Innung
kostenlos zur Verfügung gestellt. Wei
terhin gebe es Überlegungen, durch
Radiospots, mit denen die Zahnärzte
schaft und die Dentalindustrie bereits
gute Erfahrungen gemacht hätten, öf
fentlichkeitswirksam zu werden. Die
Innung unterstütze auch Rundtischge
spräche, zu denen sich in einigen Tei
len Thüringens schon Zahntechniker
zusammengefunden hätten, um nach
Möglichkeiten zu suchen, die Patien
ten durch Informationen in der Regio
nalpresse anzusprechen. Ebenso seien
Messen und InfoVeranstaltungen,
hier vor allem Handwerksmessen, da
zu geeignet, das Image des Zahntech
nikerHandwerks aufzuwerten.
An dieser Stelle wies Herr Zierow auf
den „Dritten Thüringer Zahntechni
kerTag“, der am 7. November 1998 in
Jena stattfinden wird, hin. Die wissen
schaftliche Leitung wurde dem Ehren
mitglied der ZahntechnikerInnung,
Prof. Dr. Rudolf Musil, übertragen.
„Brückenschlag 1998; Kompetenz -
Vertrauen - Qualität“ laute das Thema
der Veranstaltung, zu dem alle Mitglie
der der ZahntechnikerInnung Thürin
gen herzlich eingeladen seien.

Ch. Meinl      

Partnerschaftliche Beziehung zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker wird angestrebt

Mitgliederversammlung der ZahntechnikerInnung Thüringen tagte in Erfurt

Zum Titelbild
Schloß Elisabethenburg
Meiningen ist seit dem 10. Jh. als fränki
sches Königsgut bekannt, die Verleihung
des Stadtrechtes erfolgte erst viel später.
Bereits 1008 wird eine Wasserburg der
Bischöfe von Würzburg genannt, die 1432
zerstört und 1509 - 1511 durch den Würz
burger Bischof Lorenz vom Bibra wieder
aufgebaut wurde, sich allerdings aber der
planmäßigen Stadtanlage befand.
Meiningen wurde erst 1680 Residenz des
neu gebildeten Herzogtums SachsenMei
ningen und 1682 wurde der Grundstein
zum Neubau des Residenzschlosses gelegt.

Ein Teil der genannten spätgotischen Was
serburg wurde in den Neubau der Dreif lü
gelanlage einbezogen und bildet den Nord
f lügel, den sog. „Bibrasbau“.

Der Außenbau des Schlosses zeigt die für
die thüringischen Schloßbauten des 17. Jh.
typische Schlichtheit. Der einzige Schmuck
sind die rustizierten Fensterrahmungen
und Eckbetonungen, bolusrot von den
weißen Wandf lächen abgesetzt. Dadurch
erhält die einfache Fassadengestaltung ei
ne Steigerung zur monumentalen Wirkung
des Gesamtensembles.

Die Meininger Kunstsammlungen besitzen
in den Schloßräumen, die in Stilrichtungen

vom 17. - 20. Jh. ausgestattet sind, eine der
größten und thematisch vielfältigsten
Sammlungen Südthüringens. Nicht zu ver
gessen sind die musikhistorische Samm
lung mit dem Arbeitszimmer des Kompo
nisten Max Reger, der 1911 - 1914 die
berühmte Meininger Hofkapelle geleitet
hatte (Cave: Diesjährige MaxRegerFest
tage anläßlich des 125jährigen Geburtsta
ges!)
Natürlich muß auch das Theatermuseums
erwähnt werden.

G. Wolf
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Raus aus der Praxis, rein in die Laufschuhe!
Dr. Almut Rath und Dr. Ullrich Kallenbach siegten beim 2. Thüringer Zahnärztelauf

Kühle Temperaturen, aber strahlender
Sonnenschein - so präsentierte sich
das Mühltal zum 27. Mühltallauf, der
gleichzeitig der 2. Thüringer Zahnärz
telauf war. Nicht zuletzt das schöne
Wetter hatte wohl viele noch dazu be
wogen, kurzfristig an den Start zu ge
hen. Folgerichtig wurde mit 480 Star
terinnen und Startern ein neuer Teil
nehmerrekord erzielt. Unter den Läu
fern befanden sich auch zwei Zahnärz
tinnen und acht Zahnärzte, also dop
pelt so viele wie im Vorjahr.
Bei den Zahnärztinnen siegte erstmals
Dr. Almut Rath, während bei den
Zahnärzten wie schon im vergangenen
Jahr Dr. Ullrich Kallenbach ganz vor
ne lag. Einhellige Meinung aller Betei
ligten: Es war eine landschaftlich sehr
schöne, aber doch auch sehr an
spruchsvolle Strecke. Aber alle wollen
im nächsten Jahr wieder mit dabei
sein.
Nachgedacht wird darüber, den Zahn
ärztelauf auch bundesweit ins Ge
spräch zu bringen. Außerdem gibt es
Überlegungen, auch die Ärzte und
Apotheker für diese Laufveranstaltung
zu gewinnen. Um noch größere Reso
nanz bei den Kolleginnen zu errei
chen, denken die Organisatoren dar
über nach, den Lauf für Zahnärztin
nen im kommenden Jahr über fünf Ki
lometer auszutragen. Alle laufsportbe
geisterten Kolleginnen und Kollegen
sind aufgerufen, uns einmal ihre Mei
nung zu schreiben und Vorschläge
zum 3. Thüringer Zahnärztelauf zu un
terbreiten, damit auch diese Veranstal
tung wieder ein voller Erfolg wird.

DM Johannes Wolf
FriedrichEbertStraße 23,
07607 Eisenberg
Tel. 036691/42370

480 Läuferinnen und Läufer, so viele wie noch nie, wagten sich bei strahlen
dem Sonnenschein auf die Strecke. Zum zweiten Mal wurde in Verbindung
mit dem traditionellen Mühltallauf der Thüringer Zahnärztelauf ausgetra
gen. Damit die Veranstaltung im kommenden Jahr bei den Kolleginnen und
Kollegen noch mehr Anklang findet, ist Ihre Meinung gefragt. Schreiben Sie
uns Ihre Vorschläge!

Dr. Ullrich Kallenbach vertei
digte seinen Titel vom Vorjahr.
Bei den Damen hieß die Siege
rin Dr. Almut Rath.
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5. Europäisches Sommersymposium
Usedom 7. - 14. Juni 1998

Vom 7. bis 14. Juni 1998 findet im MaritimHotel Kaiser
hof/Seebad Heringsdorf (Ostseeinsel Usedom) das 5. Europäi
sche Sommersymposium des Freien Verbandes statt.
Kongreßleiter Dr. Norbert Grosse bietet ein Programm aus in
formativer und intensiver Fortbildung für das gesamte Praxis
team an.
Hotelreservierungen organisiert das Vertragsreisebüro des Frei
en Verbandes, der APO ReiseService, Am Seestern 18, 40547
Düsseldorf, Tel.: 0211/5998736, Fax: 0211/524060.

7. Wissenschaftlicher
ImplantologieKongreß

Veranstalter: European Association for Osseointegration
(EAO) und die Deutsche Gesellschaft für Implantologie

(DGI)

1. bis 2. Mai 1998, Hotel InterContinental, Berlin

Thema: Implantatverankerung bei Kieferdefekten -
gegensätzliche Standpunkte und therapeutische

Möglichkeiten

Anmeldung und weitere Informationen: Congress Partner
GmbH, Tel.: 0421/219073, Fax: 0421/216419
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Veranstaltungen / Recht

es durch eine Nachbesserung oder
Korrektur möglich sein, die gewollte
Paßgenauigkeit herzustellen und et
waige Beschwerden zu beseitigen.
Einen Anspruch auf Nachbesserung
hat ein Zahnarzt jedoch nicht, wenn
nur durch eine Neuanfertigung des
Zahnersatzes die Beschwerden beho
ben werden können oder der Zahnarzt
von sich aus eine Nachbehandlung ab
lehnt. Das sollte man jedoch nie tun,
sondern sich stets auf eine Nachbe
handlung, zumindest eine Nachschau
und ein Gespräch, einlassen.

RA Walter Fibelkorn, Schwerin

Das „Nachbesserungsurteil"
Ärzte und Zahnärzte leisten Dienste
höherer Art nach dem BGB. Das
Dienstvertragsrecht kennt nicht das
Recht der Nachbesserung, wie es im
Werkvertragsrecht den Handwerkern
zusteht, so auch dem gewerblichen La
bor. Ein Zahnarzt kann von einem
Vertrag mit dem Labor erst zurücktre
ten oder Schadensersatz fordern,
wenn er dem Labor die Möglichkeit
der Nachbesserung eingeräumt hat,
möglichst mit Fristsetzung und An
drohung, daß er nach fruchtlosem Ab
lauf der Frist Schadensersatz verlan
gen werde. Dieses Recht steht den
Dienstverpf lichteten nicht zu. Das er
gibt sich einfach daraus, daß Dienste
nicht nachentrichtet werden können.
Bei Ärzten oder Zahnärzten ist jedoch
eine Nachbehandlung auch nach Ab

schluß der eigentlichen Behandlung
oft vonnöten und erforderlich. Es
stand im Belieben des Patienten, ob er
sich dieser Nachbehandlung oder
auch Nachbesserung unterwarf.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat
in einem Urteil vom 12.6.1986 über
das Gesetz hinaus den Zahnärzten im
prothetischen Bereich das Recht ein
geräumt, Nachbesserungen vorneh
men zu dürfen und den Patienten zu
verpf lichten, sich dieser Nachbesse
rung zu unterziehen. Man kann es
auch Nachbehandlung oder Korrektur
an der prothetischen Versorgung nen
nen.
Jedenfalls macht sich ein Zahnarzt
nicht schadensersatzpf lichtig, wenn
der Patient ihm nicht das Recht der
Nachbesserung gibt, allerdings  muß

100 Tage nach dem NOG sind die
Grundprinzipien von allen Beteiligten
verstanden und auch weitgehend ak
zeptiert. Wir sehen freilich, daß es in
der „großen“ Politik, in der Sozialpoli
tik und leider auch in der abseitigen
Standespolitik Tendenzen zur Umkehr
oder zur Deformierung des NOG gibt.
Diese aber sind nicht so sehr prinzi
pieller Natur als vielmehr Teil des im
merwährenden Kampfes um Einf luß,
Macht und Pfründe.

Im Alltag sind wir doch längst zur Lö
sung der Sachfragen übergegangen,
die uns allerdings auch reichlich Kon
f liktstoff bieten. Nun könnte man den
Flunsch ziehen und sagen „Früher war
sowieso alles viel besser ...!“, man
kann aber auch systematisch nach Lö
sungen suchen, was mit Geduld und
Ausdauer auch immer wieder zu er
staunlichen Erfolgen führt.

Die Laborpreise, unser Verhältnis zur
Zahntechnik und zu unseren Zahn

technikern überhaupt, stehen immer
wieder im Zentrum der Diskussion.
Insbesondere fehlen hier konkrete Er
fahrungen zur Preisbildung, und oft
mals stehen Patient und auch das Pra
xisteam solchen Themen wie Preisge
staltung, Kostendämpfung, preisgün
stige Versorgungsformen unerfahren
gegenüber. Viele Kollegen vermuten
hier noch deutliche Wirtschaftlich
keitsreserven, können aber den Ein
stieg in die Thematik nicht finden.
Eine Seminarreihe unseres Kollegen
Dr. Olaf Wünsch stellt das praxiseige
ne Zahnlabor als Herausforderung für
die moderne Zahnarztpraxis zur Dis
kussion.
Termin: 12.6.1998
Kosten: DM 200,-
Informationen und Anmeldung:
Geschäftsstelle des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte, Landesverband
Thüringen, TheoNeubauerStraße 14,
99085 Erfurt, Tel. 0361/6767-158

Das Seminar gibt Antwort auf ganz
praktische Fragen aus den Bereichen
Recht, Betriebswirtschaft, Kalkulati
on, Arbeitsschutz und Medizinpro
duktegesetz. Es vermittelt, daß die ver
schiedenen Organisationsformen indi
viduell zurechtgeschnitten werden
können. Sie sind eine Antwort auf vie
le Streitfragen der letzten Zeit.

Veranstaltungen

Antwort auf Streitfragen

Berichtigung

Im Editorial Heft 3/98 muß es in
der rechten Spalte richtig

heißen:

Doch wer will dafür die Regeln
aufstellen? Der Staat, die

Krankenkassen, der KZV oder
der Kammervorstand, der

Gutachter oder ein Gericht?



Buchbesprechungen

In diesem Buch, das sich gleichermaßen
an Zahnärzte und Zahntechniker wendet,
werden nach einer ausführlichen Einlei
tung, die die Aspekte der Biokompatibilität
dentaler EdelmetallLegierungen behan
delt und schlüssig zur Problemstellung hin
führt, die werkstoffkundlichen Grundla
gen der GoldTitanLegierung Esteticor
Vision® dargestellt. Hier erfährt der inter
essierte Leser die Hintergründe für die be
sonderen Verarbeitungsvorschriften, die
sich aufgrund des TitanGehaltes der Le
gierung ergeben und die dann im folgen
den, der zahntechnischen Verarbeitung ge
widmeten Kapitel, detailliert beschrieben
werden. Neben einer kurzen Stellungnah
me zu Fragen der Qualitätssicherung run
den klinische Fälle die Dokumentation
über die Legierung ab.
Die klinische Wertung ist für den Praktiker
sehr interessant und setzt unter bestimm
ten Voraussetzungen neue therapeutische
Kriterien.
 

Ästhetische Zahnmedizin
Farbatlanten der Zahnmedizin, Band 15
J. Schmidseder
298 Seiten, 609 meist farbige Abbil
dungen, DM 480,-, ISBN: 3-13-
100451-7. Georg Thieme Verlag, Stutt
gart 1997.
Der Titel irritiert etwas, und erst beim
Blättern bzw. Lesen kristallisiert sich her
aus, daß neben der fotografischen Darstel
lung ästhetischer Restaurationen im
zahnärztlichen Bereich auch ein Lehrbuch
vorliegt. Damit sind alle Behandlungsmög
lichkeiten von der professionellen Prophy
laxe über Füllungstherapie, Bleichen,
ästhetische PAChirurgie, Prothetik und
ästhetische Gesichtschirurgie einbezogen.
Zu den Therapieverfahren der Füllungen
und im Bereich Zahnersatz werden die ent
sprechenden verwendeten Materialien the
matisch abgehandelt. Als Beispiel soll das
Kapitel „Bonding“ erwähnt werden. Die
Fotografie sowohl mit externer als auch in
traoraler Kamera wird als wichtiges Krite
rium des Erfolges vorangestellt.
Der Autor setzt sich sehr kritisch mit der
ethischen Problematik der zahnärztlichen
Berufsausübung und der Psychologie der
ästhetischen Versorgung in unserem Ar
beitsfeld auseinander. Die Argumentatio
nen sind einleuchtend, koppeln aber die
Ästhetik der zahnmedizinischen Therapie
an das individuelle Bedürfnis des Patien
ten.
Die Verfasser wagen sogar einen Ausblick
in die Zukunft der Zahnmedizin und
scheuen dabei auch nicht vor einer eigenen
engagierten politischen Positionierung.
Der Farbatlas ist ein empfehlenswertes
Lehrbuch für die tägliche Praxis.

Parodontologie
Kompendium für Studierende und
Zahnärzte
B.M. Kleber
256 Seiten, 223 teils farbige Abbildun
gen in 311 Einzeldarstellungen, 49 Ta
bellen, DM 128,-, ISBN: 3-7691-4065-
6. Deutscher ÄrzteVerlag, Köln 1998.
Ich freue mich immer wieder, wenn ich
von einem „Lehrer“ eine Neuerscheinung
zur Buchbesprechung erhalte - so auch
dieses Mal beim Kompendium von Kleber.
Dem Autor ist es gelungen, in kurzer ein
prägsamer Form einen Leitfaden zu schaf
fen, der sowohl für den parodontologisch
geübten Zahnarzt als auch den weniger
Professionellen in diesem Fachgebiet ge
eignet ist.

Prof. Kleber hat sich noch in der DDR da
hingehend sehr engagiert, daß die (damali
ge) Periodontologie ein Hauptfach in der
zahnärztlichen Hochschul und Fachzahn
arztausbildung werden möge. Erst heute
erfährt dieses Grundlagenfach langsam die
Wertung, die ihm gebührt.
Die überwiegende Mehrheit der erwachse
nen Menschen in Deutschland leidet an
Entzündungen des Zahnf leisches und des
Zahnhalteapparates. Im schlimmsten Fall
führt dies ohne Behandlung durch den spe
ziell ausgebildeten Zahnarzt zum Zahnver
lust.
Dieses Lehrbuch hilft dem Studenten der
Zahnmedizin, aber auch dem allgemein
praktizierenden Zahnarzt, die verschie
denen Erkrankungen des Zahnhalteappa
rates zu erkennen und sie nach neuesten
Erkenntnissen zu behandeln. Die Metho
dik der Vermittlung der Inhalte orientiert
sich am Studienablauf der Zahnmedizin,
das Buch gibt aber auch gezielte Hinweise
zu einzelnen Behandlungsschritten und ist
so eine gute Hilfe bei der täglichen
zahnärztlichen Tätigkeit. Die knappe, auf
gesicherten Grundlagen aufbauende Dar
stellung unterstützt den Wunsch des Le
sers nach praktisch umsetzbaren Erkennt
nissen.

Die GoldTitanLegierung
Esteticor Vision
Werkstoffkundliche Grundlagen und
zahntechnische Verarbeitung
J. Fischer, B. Dörfler und R. Mericske
Stern
88 Seiten, 120 Abbildungen, DM 98,-,
ISBN: 3-87652-507-1. Quintessenz
VerlagsGmbH, Berlin 1997.
Die aktuelle Diskussion über die Biokom
patibilität dentaler EdelmetallLegierun
gen hat zu einer intensiven Auseinander
setzung mit dem Verhalten dieser Werk
stoffe im Mundmilieu geführt. Wegen der
zunehmenden Zahl von Unverträglich
keitsreaktionen wird versucht, neue Legie
rungen zu entwickeln, die frei sind von be
stimmten, als kritisch angesehenen Legie
rungselementen. Konsequentester Ansatz
ist dabei die Entwicklung einer Edelme
tallLegierung unter ausschließlicher Ver
wendung der als biologisch unbedenklich
geltenden Legierungselemente Gold und
Titan mit Indium als kornfeinendem Zu
satz. Der erste Vertreter dieses Legierungs
typs wurde 1995 unter dem Namen Esteti
cor Vision® (Cendres & Métaux SA, Biel,
Schweiz) in den Markt geführt.

Alma mater jenensis
feiert 450jähriges Be
stehen
Thüringer Zahnärzteschaft gratuliert
zu bedeutendem Ereignis

Einen „stillen“ Geburtstag feierte
die FriedrichSchillerUniversität Je
na am 19. März 1998: genau vor
450 Jahren, am 19. März 1548, wur
de ihre Vorgängereinrichtung, die
Hohe Schule Jena, gegründet.
1558, zehn Jahre später, wurde sie
in eine „normale“ Universität umge
wandelt, nachdem Kaiser Fer
dinand I. das erforderliche Privileg
erteilt hatte.
Somit begann für die Jenaer Univer
sität, übrigens die zweite evangeli
sche Universitätsneugründung in
Deutschland nach Marburg, die
wechselvolle, teilweise glanzvolle
Geschichte. 
Die offiziellen Gründungsfeierlich
keiten finden im Herbst mit der Im
matrikulation der neuen Studenten
statt. 
Das tzb wird weiterhin berichten.

cm
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Buchbesprechungen

Kariologie
Ein Leitfaden für Studierende und Zahn
ärzte
W. Klimm
340 Seiten, 229 Abbildungen und 50
Tabellen, DM 78,-, ISBN: 3-446-
18461-9. Carl Hanser Verlag, Mün
chenWien 1997.

Die Intention des Autors ist es, komplizier
te wissenschaftliche Sachverhalte transpa
rent und verständlich darzustellen sowie
Anleitungen zum praktischen Handeln
nachvollziehbar zu gestalten. Der Schlüs
sel für die Realisierung dieses Ziels liegt in
der Beschränkung auf Wesentliches, Typi
sches und Gesichertes. Dabei wird der

Text mit vereinfachten schematischen Dar
stellungen ebenso illustriert wie mit cha
rakteristischen Realbildern. Das prakti
sche Vorgehen am Patienten wird Schritt
für Schritt in Behandlungssystematiken
dargelegt und selektiv bebildert. Hervorhe
bungen im Text und spezielle Merksätze
erleichtern die Les und Lernbarkeit des
Textes.
Als wesentlich erachte ich die Kapitel „Hi
stopathologie“ und „Prophylaxe“. Die Epi
demiologie der Karies erleichtert die Argu
mentationsfindung im Patientengespräch.
Das Kapitel „Therapie der Karies“ erfreut
durch eine kurze prägnante Abhandlung.
Bemerkenswert ist die jeweilige Auflistung
der Behandlungssystematik der entspre

chenden Therapieverfahren sowie der not
wendigen Arbeitsmaterialien - auch im
Abschnitt „Prophylaxe“. Dies ist auch für
den erfahrenen Zahnarzt sehr interessant,
und man überdenkt die eigene jahrelange
Routine.
Der Autor - ich kenne ihn noch aus der
Zeit meiner klinischen Semester in Leipzig
- hat es verstanden, ein schwieriges The
ma sehr ansprechend aufzuarbeiten und in
diesem Buch anzubieten.

Alle Buchbesprechungen:
G. Wolf, Suhl

Thüringen
Existenzsichere Zahnarztpraxis in Kreistadt, 58.000 Ew.,
25 km westlich von Erfurt, mit Zulassung, 3 BHZ, praxisei
genes Labor, EDV, bis Jahresende 1998 abzugeben.
Zuschriften unter Chiffre tzb 075 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.

Suche Praxisvertreter(in) für die Zeit vom 1.9.98 bis
30.11.98 in Bucha bei Jena (bevorzugt Teilzeit).
Telefon 03641/617755 oder 03641/393369.

KFO - Raum Jena
Freundliche ZÄ, 28 J., 1 J. BE allg. zahnärztl. und 1 1/2 BE
KFO sucht baldmöglichst WBStelle in qualitätsorien
tierter KFOPraxis.
Zuschriften unter Chiffre tzb 074 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.

Praxisvertretung im Raum Nordhausen ab Mitte August
für ca. 3 Monate gesucht.
Zuschriften unter Chiffre tzb 073 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.

Junger engagierter Zahntechniker, mit Berufserfahrung auf
allen Gebieten der Zahntechnik, sucht neue Herausforde
rung in Praxislabor im Raum Erfurt-Sömmerda-Weimar-
Bad Langensalza
Zuschriften unter Chiffre tzb 076 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.

Eisenach/Bad Hersfeld
Wir vermitteln im Auftrag: Zahnarztpraxis, 150 qm, mit
sehr guten wirtschaftlichen Daten, zwischen Bad Hersfeld
und Eisenach.
Deuker + Neubauer Dental, Herr Wilke
Telefon 0561/5897133 Wir trauern

um unsere Kollegen

HansGeorg John
aus Jena

geboren am 7. Mai 1925
verstorben am 21. Dezember 1997

Dr. Max Lüdtke
aus Jena

verstorben am 2. Januar 1998

Landeszahnärztekammer Thüringen
Kassenzahnärztiche Vereinigung

Thüringen
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